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EUGEN EWIG 

Studien zur merowingischen Dynastie 

I. Infam und paar. Zur Frage des Regierungsantritts unmündiger Mcrowinger, S. 15. - 
IL Das Mündigkeitsalter der Merowinger, S. 22. - III. Mündigkeit und Waffenfähigkeit, S. 24. - 
N. Mündigkeit und Heiratsfähigkeit, S. 26. - V. Die Großfamilie Chlothars I., S. 29. - VI. Die 
Generation der Chlodwigsöhne und das Datum der Taufe Chlodwigs, S. 36. - VII. Die mero- 
wingischen Königinnen, S. 38. - VIII. Die merowingischen Prinzessinnen, S. 46. IX. Das 
Lebensalter der Mcrowinger, S. 50. - X. Die Verwandtschaft der Königinnen Ingund und Arne- 

gund, S. 52. -. Nachtrag, S. 56. 

INFANS UND PUER. 

ZUR FRAGE DES REGIERUNGSANTRITTS UNMÜNDIGER MEROWINGER 

Ausgehend von Unstimmigkeiten zwischen der aus den erzählenden Quellen 

gewonnenen Chronologie und den Datierungen der Grabsteine des Friedhofs von 
St. Laurent de Lyon hat Chr. Courtois nachgewiesen, daß die Regierungsjahre 
Chlodwigs H. in Lyon nicht vom Todesdatum des Vaters Dagobert I. oder der 

anschließend vollzogenen Reichsteilung unter den Söhnen Dagoberts, sondern von 
einem zwischen dem 26. und 31. Oktober 640 liegenden Datum an gezählt 
wurden, also erst 23/ Jahre nach dem Erbfall einsetzten'. Im Oktober 640 

vollendete Chlodwig H. das siebte Lebensjahr, die Grenze zwischen `infantia' 

und `pueritia'. Courtois wies darauf hin, daß auch die Anerkennung Chlothars 
II. durch den merowingischen Senior Gunthram von Frankoburgund erst 
erfolgte, als Chlothar 591 sein siebtes Lebensjahr vollendete, und daß die 
Chlodomersöhne 531 ausgeschaltet wurden, als der jüngste von ihnen dieses 
Alter erreichte=. Er zog daraus den Schluß, daß die Merowinger die Regierung 

offiziell erst antreten konnten, wenn sie 7 Jahre alt geworden waren. Die einzige 
bekannte Ausnahme von dieser Regel - die Thronerhebung Childeberts II. in 
Auster (nach dem 1. September und vor dem 28. /29. November 575)3 im noch 

1 CIIRIsTIAN CouitTDIs, L'avi ncmcnt de Qovis II ct lcs rcglcs d'acccssion au' träne chcz les 

Mf rovingicns (IMMElanges d'histoire du moyen 3ge d&diEs 3 la mEmoirc de Louis Halphcn, Paris 

1951, S. 155-164). 

Couarois (wie Anm. 1) S. 161$ - Exakte chronologische Untersuchung über das Datum der 
Tragödie von 531 und das Alter der Söhne Chlodomers: Louis DuPRAZ, Lc partagc de la 

succession de Clodomir, fils de Clovis (Annalen fribourgeoises, 1953, S. 160-175). 
3 Datierung nach Hrumt u AI. Fpxm EcbaARDr, Die decretio Childcbcrti und ihre Überlieferung 

(Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Germ. Abt. 84,1967, S. 1-71) speziell 
S. 66-70. - Heitere Prizisierung des Datums durch REINHARD SCHNEIDER, Königswahl und 
Königserhebung im Frühmittelalter. Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden 

und Mcrowingcrn, Stuttgart 1972, S. 95. 
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nicht vollendeten sechsten Lebensjahr - sei auf die besonderen Umstände des 
Bruderkriegs von 575, auf eine ausgesprochene Notlage zurückzuführen. 

J. M. Wallace-Hadrill hat Courtois zugestimmt4; Ingrid Heidrich äußerte 
Zweifels, und Reinhard Schneider erhob unlängst entschiedenen Widerspruch, 

ohne allerdings auf die spezielle Argumentation von Courtois näher einzugehen. 
Die Auffassung, daß im Kindesalter stehende merowingische Thronerben erst 
im Alter von 7 Jahren zu Königen proklamiert worden seien, erschien Schneider 

unvereinbar mit den Zeugnissen für die Anfänge der Regierung Chlothars H. 
Bei der erneuten Überprüfung der Frage sollen auch die Zeugnisse über die 
Anfänge Theuderichs II. und Sigiberts III. herangezogen werden, die mit 
Königsherrschaften ausgestattet wurden, ehe sie das Alter von 7 Jahren er- 
reichten. 

Chlothar II. wurde, wie sich aus den Berichten Gregors von Tours er- 
schließen läßt, im Juni 584 geboren. Nach der Ermordung seines Vaters 
Chilperich I. von Soissons um die Monatswende September/Oktober 584 lud 
die Königinwitwe Fredegund ihren Schwager, den merowingischen Senior 
Gunthram von Frankoburgund ein, das Reich seines Bruders und den Schutz 
seines Neffen zu übernehmen: Veniat donlinus »leas et suscipiat regnru» fratris sfii. 
Est, inquid, mihi infans parvolus, quear in eins ubrir potiere desiderans, me ipsam eins 
hunmili dicioni7. Man darf mit Schneider annehmen, daß Fredegund dabei im Ein- 
vernehmen mit ihren Großen handelte. Gunthram traf mit Fredegund zusammen 
und übte Hoheitsrechte im Reiche seines Bruders aus". Die meisten priores de 
regno Chilperici scharten sich um den 4 Monate alten Königssohn, den sie 
Chlothar nannten, und vereidigten die civitates des Chilperichreiches auf König 
Gunthram und seinen Neffen. Der Interpretation Schneiders, daß 

�die überlie- 
ferte Namengebung für das Kind einer Anerkennung seiner Thronfolge ent- 

L Fredegarii Chronicorum Liber Quartur, Translated from the Latin with Introduction and Notes 
by J. M. WALLACa-HADIULL, 1960, S. 67 Anm. 1. 

5 INGRID HEIDRICIi, Südgallische Inschriften des 5. -7. Jahrhunderts als historische Quellen (Rheini- 
sche Vierteljahrsblätter 32,1968, S. 167-183) S. 180 Anm. 63. 

6 SCHNEIDER (wie Anm. 3) S. 149 Anm. 461. Der Einwand ScIn EIDzas trifft nicht den Kern der Sache, 
da die Diskrepanz zwischen der Datierung der Lyoner Grabsteine und dem Tod Dagoberts I. 
bleibt, auch wenn man diesen in hergebrachter Weise auf den 19. Januar 639 und nicht mit Counross 

und WALLACE-HADRILL auf 638 ansetzt. 
7 Gregor von Tours, Libri Historiarum X (weiterhin zitiert: Hist. Fr. ) VII5, hg. v. BRUNO 

KRUSCII WWILImLAI LavssoN (HIGH SS rer. Merow. 1,1, =1951) S. 328. Dazu SCILYEtDER (wie 
Anm. 3) S. 113. 

8 Nam Fredegunde patroe/niO ruo forebat, ipramgttt repizr ad eonriritlm eratcnr, pramittens Sc ei fteri maximum 
defentorem. Quadant vero die, dam Panter cd menram epolarentur ..... Gtmtbcbramr"tt Vero rex omnia, 
quae fedelis regte Cbilperici non rette dirertit abttulerant, iuttitia intercedet: te rettitttit, malta et ipsi 
ecletii: conferent; tettamenta quogue dtfimttonmt, qai eclttiat beredit insJiluerant et ad Cbilperico conpretra 
fuerant, restauravit, mtltisgtte to beni. gtumt exhibens ac multa pauperibar exbibent. (Hist. Fr. VIII 7, 
S. 330). 

9 Ebd.: Prioribtu quogue de regno Cbilptrici, #1 eras Anmrcld ts, et religui nd filicem riot, lii/i eras ... gaaituor 
menttantt, Je rolligertall, litten! Cbiatbarium raciJcrtrlmi, exegmieJ rat7alnsnia per eirltater, quze ad Coil. 
pericum prices atpexerant, set solicit frdelis eire d bears GJmtbrbramro rege ac rapate sac Cblotbario. Dazu 
SCIINEIDL'R (wie Anm. 3) S. 115. 
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sprach", kann man zustimmen. Die Frage, ob damit auch eine förmliche Königs- 
erhebung Chlothars verbunden war, sei zunächst zurückgestellt. 

Auf der Zusammenkunft Gunthrams mit Fredegund war verabredet worden, 
daß der merowingische Senior den neustrischen Neffen Weihnachten 584 aus der 
Taufe heben sollte. Der Termin wurde aber dann auf Ostern (25. März) und 
schließlich auf den Johannistag (24. Juni) des Jahres 585 verschoben10. Auch 
dieser Termin wurde von der neustrischen Seite nicht eingehalten und anschei- 
nend auf Ende Juli verlegt. Gunthram brach jedenfalls Anfang Juli 585 von seiner 
sedes Chalon erneut auf, um über Nevers und Orleans nach Paris zu ziehen, wo 
die Taufe stattfinden solltell. Doch wartete er vergeblich. Als der merowingische 
Senior daraufhin Zweifel an der ehelichen Geburt des Knaben äußerte, beschwor 
Fredegund mit 3 Bischöfen und 300 Optimaten, daß Chlothar ein echter Sohn 
Chilperichs sei12. Die Verschiebungen des Tauftermins lassen auf Spannungen 
schließen, die schließlich im Konflikt Fredegunds mit dem Metropoliten Praetextat 
von Rouen offen zutage traten. Praetextat war von Chilperich exiliert, nach dessen 
Tod aber restituiert worden. Im Oktober 585 wohnte er einer von Gunthram 
nach Macon einberufenen Synode bei, am 24. Februar oder 14. April (Ostern) 
586 wurde er in seiner Kathedrale ermordet13. 

Die Ermordung Praetextats führte zu einem offenen Zerwürfnis zwischen 
der neustrischen Regentschaft und König Gunthram, da die Neustrier die von 
Gunthram zur Klärung des Falls entsandten Bischöfe von Sens, Chalon und 
Troyes schroff abwiesen: Nobis prorsus baec facinora displicent, et iragis ac »ragis ea 
cupimus ukiscere. Naiv non posest fieri, sit, si quis roter nos culpabilis invenitur, in 

eonspectrr re . gis vestri deducatirr, trau gros possiirrrs nostrorrrir facinora regale sanctione 
conpraemere14. Die neustrischen Franken setzten also dem oberherrlichen Anspruch 
des merowingischen Seniors, den sie bei der Vereidigung der neustrischen 
civitates doch mitbegründet hatten, deutliche Schranken. Man darf vermuten, 
daß schon die Spannungen von 585 aus der Frage resultierten, wie weit die Rechte 
des Seniors der Dynastie im einstigen regnum Chilperici gehen sollten. 

Der Konflikt zog sich über die Jahre 586 und 587 hinlb. Erst zu Beginn 
des Frühjahrs 588 zeichnete sich angesichts der Gefährdung des-Gebiets von 
Nantes durch die Bretonen eine Beilegung ab16. Childebert H. protestierte gegen 
die Wiederaufnahme der Beziehungen des Oheims mit dem neustrischen Königs- 
kind. Gunthram beruhigte die Austrasier, erklärte aber, daß er gegebenenfalls 
bereit sei, auch Chlothar zwei oder drei civitates zu hinterlassen, sit nec hic 

videatur exberedari de regno zwo. Indessen stand zwischen dem merowingischen 

10 
u 
19 
13 
la 
is 

Hist. Fr. VIII 9, S. 376. 
Hist. Fr. VIII 1, S. 370. 
Hist. Fr. VIII 9, S. 376. 
Hist. Fr. VIII 31, S. 397ff. Zum Datum der Ermordung KRuscIr, ebd. S. 397 n. 4. 
Hist. Fr. VIII 31, S. 400. 
Hist. Fr. VIII 42, S. 408 (Übergang des 'c. a. Bcppolenus zu Gunthram), VIII 43, S. 409 (Ent- 

sendung des Antestius nach Angers und Nantes), VIII 44, S. 410ff. und IX 13, S. 427ff. 
(Gesandtschaft Frcdegunds angeklagt gegen eines Mordanschlags auf Gunthram), IX 9, S. 421 
(Vcrschwbrung des austrasischen 6x Rauehing mit priorer regui CbIo/barii). 
Hist. Fr. IX 18, S. 431 ff. 26 

2 FrGhmiztcli: tafrLc S: v: Sca 8 
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Senior und der neustrischen Regentschaft immer noch der Mord Praetextats, 
den Gunthram auf einer gesamtfränkischen Synode unter Beteiligung des 

austrasischen Episkopats zu verhandeln wünschtet?. Wie sich die Dinge 589 

weiter entwickelten, bleibt dunkel. Gregor berichtet zu 590 von einem Intrigen- 

spiel Fredegunds mit den Bretonen gegen den 586 zu Gunthram übergetretenen 
neustrischen dux Beppolenus18. Zur endgültigen Verständigung kam es nach einer 
schweren Erkrankung Chlothars im Jahre 590 und einem Konflikt Fredegunds 
mit fränkischen Adelssippen von Tournai, die Beziehungen zu den Austrasiern 
aufnahmen19.591 konnte endlich die Taufe des neustrischen Thronfolgers zu 
Nanterre vollzogen werden. Gunthram übernahm die Patenschaft und bestätigte 
dabei als Senior der Dynastie den Königsnamen Chlothar, den die Großen dem 
Sohn Chilperichs schon früher zugelegt hatten! -O. 

Als die Vorbereitungen für die Taufe getroffen wurden, erschien eine 
austrasische Gesandtschaft vor Gunthram und warf ihm vor, er verstoße gegen 
den Vertrag von Andelot, indem er `jenen Knaben' auf dem Thron von Paris 
zum König erhebe:... puertu; t isttun in urbis Parisiacae catbedra»t reger stamens21. 
Gunthram erwiderte, daß die Übernahme der Patenschaft für den Sohn seines 
Bruders eine Christen- und Verwandtenpflicht sei, die den Pakt mit dem austrasi- 
schen Neffen nicht berühre. Diese Erwiderung war im Grunde keine Antwort auf 
den eigentlichen Vorwurf der Austrasier. Man hat den Eindruck, daß Gunthram 

auswich. Fredegar spricht denn auch im Zusammenhang mit der Taufe von einer 
`firmatio' Chlothars im Reich seines Vaters durch den merowingischen Senior22. 

In der Diskussion über den Beginn der Regierungsära Chlothars H. fand 
bisher eine noch im Original erhaltene Urkunde Chlothars H. keine Beachtung. 
Aus ihr geht eindeutig hervor, daß das Epochejahr für die Regierungsära dieses 
Herrschers vor 591 lag23. Sucht man bei Gregor von Tours nach einem Ansatz 
für die Berechnung, so kommt nur die Vereidigung der civitates durch die 

neustrofränkischen Großen auf Chlothar und Gunthram im Jahre 584 in Frage. 
Damit ist die traditionelle Chronologie - Einsatz der Regierungsära Chlothars 
II. im Jahre 584 - gesichert. Die Frage, wann Chlothar U. in aller Form zum 
König erhoben wurde, ist mit dieser Feststellung indessen noch nicht ent- 
schieden. W. A. Eckhardt und Reinhard Schneider haben nachgewiesen, daß die 
Regierungsära des austrasischen Merowingers Childebert II. zwischen dem 
1. September und dem 28. /29. November 575 begann=t. Gregor von Tours stellt 

17 Hist. Fr. IX 20, S. 440ff. 
18 Hist. Fr. IX 9, S. 491ff. und X 11, S. 4946: 
1° Hist. Fr. IX 9 (Erkrankung Chlothars) und X 27, S. 519ff. (Intervention Fredegunds in der 

Sippenfehde von Toumai). Dazu Sc n`TIDER (wie Anm. 3) S. 126ff. 
20 Hist. Fr. X 28, S. 520-522. 
21 Ebd. S. 521. 
22 

... ei er.,, de sancto latacro excipicnr in regntart patrir frn aril; Fredegar, Chronictrum libri IV (weiter- 
hin zitiert: Fred. ) IV 3, hg. v. BRuNo Ktuscii (AMGH SS rer. Afcrov. 2,1888) S. 124; WALLACE- 
HA-DRILL (wie Anm. 5) S. 5. 

23 PIIILIPPi LAUER-. CIIAItLES SAatARAN, Les diplames originauz des M&ovingiens, Paris 1908, planchc 
1 (datiert nach dem 41. Regierungsjahr Chlothars II. ). 

24 EcI iuitDv (wie Anm. 3) S. 68 (zwischen September und B. Dezember 575); Sclt`QEIDrR (wie 
Anm. 3) S. 95 (weitere PrSzisietung: zwischen dem 1. September und dem 28. /29. November 575). 
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jedoch lapidar fest: Oui die domiuici natalis (ll7eibnaclhten 575) regitare coepit2b. Die 
Diskrepanz löst sich, wenn man den Satz Gregors auf die feierliche Königs- 
erhebung bezieht - die dann allerdings nicht Ausgangspunkt für die Berech- 
nung der Regierungsära Childeberts gewesen sein kann. 

Childebert H. war beim Tode seines Vaters Sigibert III. immerhin 5 Jahre 
alt und sicher längst getauft. Für Chlothar H. stellt sich die Frage, ob ein noch 
ungetaufter Säugling schon feierlich zum König proklamiert werden konnte. 
Wenn die Königserhebung im Anschluß an die Taufe vorgenommen werden 
sollte, dann wurde sie sicher auch mit dieser hinausgeschoben. Aber war sie 
nicht prinzipiell, wie Courtois annahm, an die Vollendung des 7. Lebensjahres 
gebunden, so daß sie normalerweise überhaupt erst 591 vollzogen werden konnte? 

Da die Zeugnisse für Chlothar II. nicht weiterführen, soll nunmehr der 
Blick auf die austrasischen Parallelen gerichtet werden. Die politische Entwick- 
lung Neustriens nach dem Tode Chilperichs I. hat bis zu einem gewissen Grade 
auch die austrasischen Verhältnisse beeinflußt. 586 oder 587 planten oppositionelle 
austrasische Große im Zusammenspiel mit der neustrischen Regentschaft die 
Beseitigung Childeberts II. und die Errichtung von Regentschaftsregierungen 
für die noch im zartesten Kindesalter stehenden Königssöhne Theudebert 
(Canfpaniae regnruir einschließlich Soissons und Meaux) und Theuderich (religxium 
regni)26. Nach der Unterdrückung der Verschwörung erbaten 589 die viri fortiores 
von Soissons und Meaux den damals höchstens 4 Jahre alten Prinzen Theudebert 
als pignus de progenie Childeberts zum Regenten und Statthalter 27. Das Königs- 
kind wurde, wie Schneider zutreffend betont, 

�mit einem ansehnlichen Hofstaat 

... nach Soissons geschickt" und dort mit königlichen Ehren empfangen28. 
Die Akklamation galt dem Prinzen und dem Vater29. Eine gewisse Parallele zur 
Vereidigung der neustrischen civitates auf Chlothar und Gunthram liegt vor; doch 
wird von Untertaneneiden und Huldigungen an Theudebert nichts berichtet. 
Theudeberts Regierungsjahre wurden auch nicht nach seiner Einsetzung in 

Hist. Fr. V 1, S. 194. 
Hist. Fr. LX 9, S. 421 E. Nach der Chronologie Gregors wäre die Konspiration der Großen Rauthing, 
Ursio und Bcrthefrid auf 587 zu datieren, die Geburt Theudeberts II. auf 586, die Theudcrichs II. 
auf 587. Aus der Neudatierung des Vertrags von Andelot durch W. A. EC&IIARDY (wie Anm. 3) 
auf 28. /29. November 586 (statt 587) ergeben sich jedoch weitere Zeitverschiebungen. Denn 
Theudebert und Theuderieh werden im Vertrag von Andelot namentlich genannt und mußten 
demnach schon 585 resp. 586 geboren worden sein. Mittelbar ist durch die Neudatierung auch der 
Ansatz der Rauchingverschwörung auf 587 betroffen. Eine Überprüfung der Chronologie der ein- 
schlägigen Kapitel Gregors ist ein dringendes Desiderat der Forschung. 

ri Hist. Fr. LX 36, S. 457. 
28 SCHNEIDER (wie Anm. 3) S. 133. Die einschlägige Stelle bei Gregor lautet: cui (Tbeudobertbo) comi- 

tibur, ta' oet i&, maioribut ctq e nutririir rel omnibus qui ad exereenduni rervitirnn regale erant necertarii 
d¬legatit, merze texto buizr arni direxit zart ... Surcepitque em populur gaudens atque depraecans, act vitant 
eka patriaru ri aero prolixiore pietar dirina eoarederet (Hist. Fr. IX 36). Deutung der Stelle nach 
KART. HA Jcr, Von einer spätantiken Randkultur zum karolingischen Europa (FMSt 1,1967, 
S. 3-93) S. 35. 

es Ob der Prinz als «r=' oder 'proles regalis' akklamiert wurde, geht aus dem' angeführten Grcgorzitat 

nicht hervor. 

z" 
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Soissons, sondern nach dem Erbfall von 596 berechnet30. Obwohl Gregor das 
Königskind von Soissons gelegentlich als rex bezeichnet31, ist demnach kaum 

anzunehmen, daß Theudebert 589 in aller Form zum König erhoben wurde. Den 
Begriff Unterkönigtum32 kann man in diesem Fall nur anwenden, wenn man ihn 

sehr weit faßt. 
Die Einsetzung Sigiberts III. zum Unterkönig in Aurter ist dagegen aus- 

drücklich bezeugt. Der Vater DagobertI. erhob 633 in Metz den damals erst 
dreijährigen Sohn nach dem Rat der austrasischen Bischöfe und proceres und mit 
der Zustimmung der primates des Gesamtreiches zum rex33. Er wies ihm Metz als 
sedes zu, stattete ihn mit einem ausreichenden Schatz aus, bestellte den Bischof 
Kunibert von Köln und den dux Adalgisel zu Regenten. Fredegar läßt die 
Regierungsjahre Sigiberts wie vorher schon die Dagoberts I., für den gleichfalls 
eine förmliche Königserhebung durch den Vater bezeugt ist3f, mit der Ein- 
richtung des Unterkönigtums, nicht mit dem Regierungswechsel beim Tode 
des Vaters beginnen. Im Hinblick auf die andersartige Berechnung der Regie- 
rungsjahre Theudeberts U. bei dem gleichen Autor darf man annehmen, daß dies 
dem offiziellen Usus entsprach. Damit ist der Nachweis erbracht, daß mero- 
wingische Thronerben schon vor der Vollendung des 7. Lebensjahrs in aller Form 

zu Königen erhoben werden konnten. 
Die Nachfolge Chlothars II. im Reich seines Vaters ist unter dieser Vor- 

aussetzung zu überprüfen. Die Besonderheit des Falles lag darin, daß das ver- 
waiste Königskind ein noch ungetaufter Säugling war. Der erste Akt (1) war 
gewiß ein Beschluß der um die Königinwitwe Fredegund gescharten neustri- 
schen Großen, dem Kind die Nachfolge zu sichern. Dabei konnte man aber 
offenbar den merowingischen Senior Gunthram nicht übergehen. So wurde (2) 
der frankoburgundische König eingeladen, die Regierung im Reich seines Bruders 
für den hinterlassenen Neffen zu übernehmen. Daß die Einladung an diese Be- 
dingung geknüpft war, erhellt (3) aus der anschließenden Vereidigung der 

neustrischen civitates auf den Neffen und den Oheim. 
Gunthram trat als Senior des Königshauses und präsumptiver Pate gegen- 

über dem neustrischen Königskind in die Stelle des Vaters, durch die Ver- 
eidigung der civitates in die Position des Oberkönigs ein. Aus dem Analogiefall 

von 633 dürfte hervorgehen, daß er das Kind nicht nur aus der Taufe, sondern 
auch zum König erheben sollte. Trifft dies zu, dann wurde nicht nur die 

a0 Einziger hier relevanter Zeuge ist Fredegar, da Urkunden fehlen. Fredegars Zeugnis ist jedoch im 
Hinblick auf die andersartige Berechnung der Königsjahre Dagobcrts I. und Sigibcrts III. durch- 

aus aussagekräftig. 
aI Hist. Fr. IX 37, S. 457. Vgl. hierzu aber den Text des Vertrags von Andelot (Hist. Fr. IX 20, 

S. 436), wo beide Childebertsöhne als reges bezeichnet werden, obwohl damals noch keiner von 
ihnen ausgestattet war. 

32 R. SCHNEIDER sieht in Theudebert U. einen Untcrkönig von Soissons. 
aa Fred. IV 75, KRVSCii (wie Anm. 22) S. 158ff ; %XIALLACE-HADRILL (wie Anm. 4) S. 63. Daß das 

consilium ponterecum seu ei procenan auf die Austrasier zu beziehen ist, hat SCILNEIDER (wie Anm. 3) 
S. 147 wahrscheinlich gemacht. 

at Fred. IV 47, KRuscii (wie Anm. 22) S. 144E.; WAU. AcE-HADiuLL (wie Anm. 4) S. 39. Zu bemerken 
ist, daß die Formulierung abweicht: Dagobert wurde nicht nur zum rex super Aaslrathcr eingesetzt, 
sondern auch zum consors regni erhoben. 
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Taufe, sondern auch die Königserhebung bis zum Juli 585 oder zum Ausbruch 
des Konflikts mit den neustrischen Regenten hinausgeschoben. Man sollte 
denken, daß die neustrischen Großen nach dem Ausbruch des Konflikts Chlothar 
selbständig zum `res' erhoben hätten, wie dies die Austrasier 575 mit Childebert 
getan hatten. Indessen hätten sie dann wohl auch mit der Taufe nicht gewartet. 
Es spricht also manches dafür, daß die Erhebung erst 591 im Anschluß an die 
Taufe durchgeführt wurde. Sollten die Großen aber vorher gehandelt haben, 
so wird wenigstens eine `firmatio' durch Gunthram erfolgt sein. 

Für die Beurteilung der These von Courtois ergeben sich aus der bisherigen 
Untersuchung folgende Gesichtspunkte: 

Die förmliche Erhebung Chlothars H. zum König scheint bis zum Jahre 
591, in dem der Sohn Chilperichs I. das 7. Lebensjahr vollendete, hinaus- 
geschoben worden zu sein. Dieser Aufschub war aber primär politisch bedingt. 
Die Altersgrenze von 7 Jahren kann höchstens sekundär seit 588 in die Über- 
legung einbezogen worden sein, doch liegen auch dafür keine Indizien vor. 
Die Regierungsära Chlothars II. knüpfte nachweislich nicht an die vermutliche 
Erhebung von 591, sondern an den Regierungswechsel von 584 an. Ex analogia 
wäre zu folgern, daß die Regierungsära Chlodwigs II. gleichfalls mit dem 
Regierungswechsel beim Tode Dagoberts I. einsetzte - wofür auch die Zählung 
Fredegars spricht. Angesichts der beiden kongruierenden Lyoner Inschriften- 
datierungen ist die Möglichkeit nicht ganz auszuschließen, daß man bei 
Chlodwig II. in Abweichung vom bisherigen Usus der Berechnung die 7- 
Jahres-Grenze zugrunde legte: sei es im ganzen neustroburgundischen Bereich 
oder nur im Gebiet von Lyon. Daß das Lebensalter von 7 Jahren schon 
früher eine Bedeutung für die Regierungsfähigkeit der Merowinger besessen 
hätte, läßt sich nicht nachweisen3S. 

Für die allgemeine Geschichte der Merowinger hat die Untersuchung 
einige Ergebnisse von mehr oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit erbracht: 

1. Die Nachfolge eines ungetauften Säuglings (584) stellte besondere Pro- 
bleme. Das Lebensalter von 7 Jahren bildete jedoch mindestens bis zu Dago- 
bert I. keine erkennbare Grenze für die Regierungsfähigkeit eines Merowingers. 
Ob die feierliche Königserhebung in späterer Zeit von der Vollendung dieses 
Alters abhängig war, erscheint nach dem Quellenbefund als eine bloße, nicht 
sicher verifizierte Möglichkeit. 

2. Die für den Regierungsantritt eines Herrschers konstitutiven Akte - 
Entscheidung über die Nachfolge36, feierliche Erhebung vor den Großen, Ver- 

35 Auch der Hinweis auf die Ausschaltung der Chlodomersöhne ist nicht stichfest. Nach den übcr- 

zeugenden Darlegungen von Dvrx tz (wie Anm. 2) wurden Thcudoald und Gunthar, die beiden 
ältesten Söhne Chlodomers, zwischen Mitte November und Ende Dezember 531 umgebracht. 
Theudoald zählte damals 10 oder 11, Gunthar 9, der jüngste Bruder Chlodoald 7-8 Jahre. Die 

zeitliche Kongruenz ist also nicht ganz exakt. Denkbar wäre zudem, daß die Oheime die Ncffen 

ausschalten wollten, bevor der älteste Chlodomcrsohn das salischc Mündigkcitsaltcr von 12 Jahren 

erreichte. Außerdem sind die allgemeinen politischen Verhältnisse, die für den Zeitpunkt der Aus- 

schaltung durchaus relevant gewesen sein können, weitgehend unbekannt. 
' Die erste Entscheidung konnte durch einen mündigen Königssohn, durch die Königinwitwe im 

Zusammenspiel mit den Großen oder auch durch eine kleinere Optimatenvcrsammlung getroffen 
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eidigung der civitates resp. der Untertanen - dürften in der Regel ein zeitliches 
Continuum gebildet haben. In Ausnahmesituationen konnte aber die feierliche 
Erhebung auch den Abschluß bilden oder gar auf längere Zeit ausgesetzt 
werden. 

3. Die feierliche Einsetzung war Epochedatum für die Regierungsära 
der Herrscher, die zu Lebzeiten des Vaters durch diesen zu `reges', d. h. Unter- 
königen, erhoben worden waren. Sie kann - rein hypothetisch - gelegentlich 
auch Epochedatum in der späteren Merowingerzeit gewesen sein, sofern damals 
die 7-Jahres-Grenze für die Regierungsfähigkeit wirksam wurde. Sonst wurden 
die Regierungsjahre in der Regel nicht nach der feierlichen Erhebung, sondern 
nach der ersten Entscheidung über die Nachfolge oder gar nach dem Tode des 
Vorgängers berechnet37. 

II. DAS MIÜNDIGKEITSALTER DER MEROWINGER 

Regierungsfähigkeit und Mündigkeit (legitiara aetas) müssen unterschieden 
werden. Die ältesten Zeugnisse für den Eintritt eines Merowingers in die 
Mündigkeit betreffen Childebert H. Der junge König vollendete Ostern 585 sein 
15. Lebensjahr. Die Mündigkeitserklärung scheint der Oheim Gunthram als 
Senior des Hauses auf einer Zusammenkunft mit dem austrasischen Neffen zu 
Beginn dieses Jahres vorweggenommen zu haben. Gunthram erneuerte zunächst 
die Erbeinsetzung von Pompierre (577), gab Childebert anschließend streng ver- 
trauliche Ratschläge für seine künftige Regierungsführung und stellte ihn 

schließlich dem gesamten exercitus vor: Videte, o viii, quia filius meus Childebertlhus 
Jam vir magnus effecttts est. Videte et cavete, ne eitm pro parvolo habeatis. Relinquite 

nunc perversitates adque praesumptiones quas exercitis, quia rex est, ctti vos nunc 
deservire debetis. Dann übergab er ihm alle bisher von ihm noch eingehaltenen 
Gebiete seines Vaters SigibertI. 38. Als der nutritor Wandalinus im Herbst 585 

starb, erhielt er keinen Nachfolger. Gregor begründet dies damit, daß die Mutter 
Brunichild nunmehr die cura für ihren Sohn übernahm39. Diese Feststellung 
bezieht sich jedoch nur auf die faktischen Verhältnisse, sie hatte keinen recht- 
lichen Charakter. Brunichild selbst schrieb an die Kaiserin: Accessit, augtsta 

_rerenissima, ... mihi tempus optabile, quo ... praecellentissimus filitts mews, Childe- 
hertus rex, illant aetatem pertingeret, qua cum piissimo intperatore 

... causas utriusque 

. 
gentis ... saluberiiine pertractaret et ... annis robustioribus ... per se ... 

firmita 
exerceret .. 

40. 

werden, wie R. SCHNEIDER gezeigt hat. Auch bei der Einsetzung eines Unterkönigs wurde das Ein- 

verständnis der Großen eingeholt. 
37 Beispiele bieten nicht nur die Aren Childeberts II. und Chlothars II. Auch die Jahre Theuderichs III. 

(673-690/691) wurden nach der politischen Entscheidung bestimmt, die ein kleinerer Kreis unter 
der Leitung des Hausmeiers Ebroin nach dem Tode Chlothars M. getroffen hatte. Die förmliche 
Königserhebung erfolgte erst 2! 72 Jahre später nach der Ermordung Childcrichs U. Vgl. SCILm'EIDER 
(wie Anm. 3) S. 157ff. 

ss Hist. Fr. VII 33, S. 353/354. 
, 19 Hist. Fr. VIII 22, S. 389. 
40 Epistolae Austrasicae Nr. 44, hg. v. WILItEtst GIIXDLACII (HIGH Epp. 3,1892) S. 150. 
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Nach dem Tode Childeberts H. (596) trat der ältere Sohn Theudebert II. 
die Nachfolge im austrasischen, der jüngere Theuderich II. die Nachfolge im 
frankoburgundischen Teilreich an. Theudebert vollendete 600 das 15. Lebensjahr. 
Fredegar berichtet zu 599, daß Brunichild von den Austrasiern vertrieben wurde 
und an den frankoburgundischen Hof zog41. Die Verdrängung Brunichilds aus 
Auster mochte mit einer durch die bevorstehende Mündigkeit Theudeberts 
hervorgerufenen Palastrevolution zusammenhängen, doch kommt man in diesem 
Fall über eine Vermutung nicht hinaus. 

Daß die selbständige Herrschaft eines Merowingers nach dem vollendeten 
15. Lebensjahr begann, läßt sich indessen an anderen Beispielen erhärten. 
Childerich II., der jüngste Sohn Chlodwigs II. und Balthilds42, übernahm zwi- 
schen dem 18. Oktober und dem 9. Dezember 662 die Herrschaft im fränkischen 
Ostreich43. Seine älteren Urkunden sind von der austrasischen Schwiegermutter 
Chimnechild mitunterzeichnet oder ergingen per consiliune Chimnechilds. Diese 
Reihe lief am 6. September seines B. Regierungsjahres, d. h. 670, aus44. Würde 

man für Childerich das salische Mündigkeitsalter von 12 Jahren zugrunde legen, 

so wäre seine Geburt nach dem 6. September 658, d. h. ein rundes Jahr nach 
dem Tode seines Vaters anzusetzen45. Auch für Childerich ist daher das 
Mündigkeitsalter von 15 Jahren zu postulieren. Der daraus resultierende Ter- 

minus a quo für seine Geburt (6. September 655) paßt wiederum zu den 
Zeugnissen für seinen ältesten Bruder Chlothar M., dessen Diplome bis zum 
6. September 664 von seiner Mutter Balthild mitunterzeichnet sind46. Setzt man 
voraus, daß Chlothar IU. nach diesem Datum das 15. Lebensjahr vollendete, so 
ergibt sich für seine Geburt der 6. September 649 als Terminus a quo. Aus den 
beiden ermittelten Termini gewinnt man für die Geburt von Chlodwigs und 
Balthilds zweitem Sohn Theuderich III. den ungefähren Ansatz zwischen 
649/50 und 655/56. 

Für Chlodwig III. (690/91-694) läßt sich eine Regentschaft der Mutter 
Chrodechild urkundlich bis zum 5. Juni 692 nachweisen47. Terminus a quo für 
die Geburt dieses Königs wäre demnach der 5. Juni 677. Ob sich diese Angabe 
durch ein nur wenig späteres Diplom vom 25. Juni 692 noch weiter präzisieren 
läßt, steht dahin'. Der Liber Historiae Francorum bezeichnet sowohl Chlodwig 

41 

4 

Fred. IV 19, KRusctr (wie Anm. 22) S. 128; WALLACE-HADRILL (wie Anm. 4) IV 18, S. 12. 

Passio Lcudegarii Episcopi Augustodunensis I., 5, bg. v. BRUNo KRusctt (MMGH SS rcr. Merov. 5, 
1910) S. 287. 
Louis DuPRAZ, Essal sur une chronologie nouvelle des rbgncs dc Clotaire III 657-673 et dc 
Child&ric 1 1662-675 (Revue suissc d'histoire 2,1952, S. 525-568) S. 556. 
MGH DD, hg. v. K. A. F. PER T7,1872, Nr. 29. Datierung nach Dura tz (wie Anm. 43) S. 565 

und S. 568 (Regest Nr. 10). 
Chlodwig IL starb nach der älteren Forschung zwischen dem 11. September und dem 16. November 

657, nach L. DunRAZ (wie Anm. 43) zwischen dem 10. September und dem 9. November 657. 

PERTz (wie Anm. 44) Nr. 40. 
ScILNriDER (wie Anm. 3) S. 175. 

PzRrz (wie Artur. 44) Nr. 61 trägt nur noch das Signum des jungen Königs, nicht mehr das der 
Königinmutter. Da die Urkunde nur abschriftlich überliefert ist, kann das Signum Chrodechilds 

auch bei der Anlage des Kopfars als unwesentlich übergangen worden sein. Es fällt jedenfalls auf, 
daß der König nicht - wie bei mündigen Merowingern sonst üblich - eigenhändig unterzeichnete. 

43 

41 

lS 

66 

47 

43 
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III. wie auch Dagobert III. (711-715/16) als puer19. Daraus geht hervor, daß 
auch Dagobert III. bei seinem Regierungsantritt (± März 711) noch nicht 
15 Jahre alt war. 

Das Mündigkeitsalter von 15 Jahren entsprach der Regelung der Lex 
Ribuaria, nicht der Lex Salica, in der es auf 12 Jahre fixiert war. Da die 
15-Jahres-Grenze erst seit 585 eindeutig nachweisbar ist, stellt sich die Frage, 
ob das Mündigkeitsalter der Lex Salica nicht doch in früherer Zeit auch für 
die Königsdynastie galt. Indessen ist ein Einschnitt bei 12 Jahren auch im 
merowingischen Thronrecht der älteren Periode nicht zu erkennen-10. Zu unter- 
suchen bleibt, ob die Waffenfähigkeit der Könige und Königssöhne durch die 
Altersgrenze der Lex Salica bestimmt war. 

III. MÜNDIGKEIT UND WAFFENTFAHIGKEIT 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß einige Merowinger an Feldzügen teil- 
nahmen, bevor sie das 15. Lebensjahr vollendeten. Der Italienzug von 584 wurde 
durch den damals erst 14jährigen Childeberti. persönlich geleitet51. Theuderich 
II. zog 600 im gleichen Alter mit seinem Bruder Theudebert II. gegen ChlotharII. 

Die Grenze von 12 Jahren ist namentlich unterschritten worden in den 
Kämpfen, die nach dem Tode König Gunthrams (28. März 593) und Childeberts 
II. (28. März/Juli 596) zwischen der austroburgundischen und der neustrischen 
Linie des Merowingerhauses ausbrachen52.593 fiel der austrasische dux \Vintrio 
von der Champagne in Neuster ein. Fredegar berichtet dazu: Chlotharius turn 
suis ... Quintrione in fiuga vertit53.596 ging der Angriff von Fredegundis turn flio 
Chlothario aus. Fredegar berichtet: 

... Cblotharius turn subs super Theudeberturnl 
et Theudericuun inruuens eorurnque exercito graviter trucidavits-'. Chlothar U. war 593 
erst 9 Jahre alt. 596 zählte er 12, Theudebert 11, Theuderich 10 Jahre. Gemein- 
sam ist den Kämpfen von 584,593 und 596, daß es jeweils keinen mündigen 
Herrscher gab. Dies gilt auch für den austrasischen Feldzug von 640 oder 641 
gegen die Thüringer, der unter der nominellen Leitung des damals erst 10 resp. 
11jährigen Sigibert III. stand55. Man darf daraus folgern, daß der König, auch 

Wenn man PHRrz ebd. Nr. 61 als vollwertiges Zeugnis für die inzwischen eingetretene Mündigkeit 
Chlodwigs III. wertet, wäre dieser zwischen dem 5. und 25. Juni 677 geboren worden. Daraus er- 
gäben sich Konsequenzen für die Datierung der Restitution seines Vaters Thcuderich III. und die 
Ermordung seines Oheims Childerich II. 

69 Liber historiae Francorum (weiterhin zitiert: L. Hist. Fr. ) 49 und 50, bg. v. BRUNo KRUSCit (HIGH 
SS rer. Merov. 2,1888) S. 323 und 324. 

60 Allenfalls könnte die Ausschaltung der Chlodomersöhnc von 531 in diesen Zusammenhang gestellt 
werden. Doch war der älteste Prinz Theudoald 531 erst 10 oder 11 Jahre alt (vgl. Anm. 35). 

61 Hist. Fr. VI 42, S. 314. 
az Todesdaten Gunthrams. und Childeberts II. nach ECKJLARDr (wie Anm. 3) S. 10. 
6S Fred. IV 14, KRUSCit (wie Anm. 22) S. 127; WALr. ACE-HADRILL (wie Anm. 4) S. 11. 
64 Fred. IV 17, KRUSCit (wie Anm. 22) S. 127; WALLACE-HADIULL (wie Anm. 4) S. 12. 
66 Fred. IV 87, KRUSCit (wie Anm. 22) S. 164ff.; WALLACE-HADiu L (wie Anm. 4) S. 73. 
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wenn er minorenn war, in besonderen Fällen die Leitung des Heeres übernahm 
und mit den Truppen ausrückte. 

Selbst die 7-Jahres-Grenze ist in einem Fall erreicht oder gar unter- 
schritten worden. Anfang November 604 ließ Chlothar II. den an der Grenze 
seines Teilreichs nicht allzu weit von seiner damaligen Residenz Rouen jagenden 
frankoburgundischen Hausmeier Bertoald durch ein Heer unter seinem Sohn 
Merowech und seinem Hausmeier Landerich überfallen. Aus dem Zusammen- 
stoß entwickelte sich ein Krieg um die Gebiete zwischen Seine und Loire, in 
dessen Verlauf hIerowech in die Gefangenschaft Theuderichs II. gerietb6. Der 
Prinz kann damals kaum 7 Jahre alt gewesen sein57. 

Es fällt auf, daß Chiothar II. in diesen Kämpfen nicht genannt wird, obwohl 
er die Auseinandersetzungen von 593,596 und 600 in Person geführt hatte. 
Vermutlich behielt er sich die Abwehr Theudeberts H. vor. Fredegar berichtet, 
daß Theudebert gleichfalls aufmarschierte, sich dann aber auf eine Einigung 
einließ5s. Chlothar II., dessen Herrschaftsgebiet seit 600 auf einige Gaue im 
Umkreis von Rouen eingeengt war59, befand sich also in der Gefahr, von seinen 
beiden austroburgundischen Vettern völlig erdrückt zu werden. Dies ist der 
Hintergrund für die anscheinend doch ganz ungewöhnliche Abordnung eines 
Königskindes zum Heer. 

Ein Zusammenhang zwischen dem hfündigkeitsalter der Lex Salica und der 
Übernahme militärischer Kommanden ist, so kann man abschließend feststellen, 
nicht zu erkennen. Wenn es hier überhaupt eine Altersgrenze gab, so lag sie 
gewiß eher bei 7 als bei 12 Jahren. Anscheinend bestand aber eine feste Alters- 
grenze ebenso wenig wie im Thronrecht. Die Leitung des Heeres gehörte zu 
den vornehmsten Pflichten eines Königs - auch wenn dieser minorenn war. 
Indessen setzte hier die Natur doch gewisse Schranken, die de facto mit der 
Grenze zwischen der `infantia' und der `pueritia' zusammenfielen. Prinzen in 
zartem Alter hielt man wohl von der Öffentlichkeit fern60. Sie wurden anschei- 
nend an bestimmten Plätzen erzogen, begleiteten den Hof nicht auf seinen Reisen 
von Pfalz zu Pfalz und traten nur an hohen Festtagen in Erscheinung61. Was für 
die Prinzen galt, wird mutatis mutandis auch für Könige im Kindesalter gegolten 
haben. 

M Fred. IV 25 und 26, KRUSCtr ebd. S. 130ff.; Wett. acE-HnnxiLL ebd. S. 16ff. 
57 Das Alter des Prinzen ist aus dem des Vaters annähernd zu erschließen und auf etwa 5-6 Jahre 

zu schätzen (vgl. dazu S. 169. ). 
ss Fred. IV 26, Kxusett (wie Anm. 22) S. 131. 
s' Duodaim tartur., pagor icier Esara (Oise) et Stcora (Seine) et mare litores ociaui Cblolbario remanserrart; 

Fred. IV 20, Keusch ebd. 5.128; WALL. -LcE-HADRILL (wie Anm. 4) S. 13. 
w Gregor berichtet von Chilperieh L: His ditbur ei fulius (Chlotbar II. ) natusfuerat, queen in Villa Vic- 

luriacense (Vitr), Artois) rutrire prr-e-epit, disenr: 
�Ne forte, dun, publice videlur, aliquid male incurral ei 

mosi: lur" ; Hist. Fr. VI 41, S. 314. Was hier von Gregor als Vorsichtsmaßnahme hingestellt wird, 
scheint doch auch sonst üblich gewesen zu sein (vgl. die folgende Anmerkung). 

61 Childebert II. begab sich nach Andelot zu Gunthram mit Mutter, Schwester und Gattin (Nov. 586), 

nach Straßburg resp. Marlenheim ewe, eeri, e et malre (589): Hist. Fr. LX 10, S. 424 und IX 36, S. 457. 
Von den Königssöhnen ist in beiden Fällen keine Rede. Bei hohen Festtagen fand sich die Königs- 
familie zusammen, so Ostern 589 in Mainz (Hist. Fr. IX 29, S. 447). 
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IV. MÜNDIGKEIT UND HEIRATSFAHIGKEIT 

Gregor von Tours berichtet, daß die Geburt Childeberts (II. ) dem Vater 
Sigiberts I. in der Ostermesse, d. h. am 6. April 570, gemeldet wurde62. Childe- 
berts ältester Sohn Theudebert II. wurde anscheinend 585, der zweite Sohn 
Theuderich H. 586 geboren26. Nach Aussagen der Großmutter Brunichild, die 
der Liber Historiae Francorum verzeichnet hat, entstammte Theudebert der 
Verbindung mit einer Konkubine, Theuderich der Ehe mit Faileuba63. Die Ehe 
mit Faileuba dürfte 585 geschlossen worden sein, als Childebert das Alter 
von 15 Jahren erreichte. 

Theudebert II. führte die einstige Sklavin Bilichild heim, gnanl Brunechildis 

a neguciatoribsss nuercaverat64. Er verlobte 604 eine Tochter mit dem damals zwei- 
jährigen langobardischen Thronerben Adaloald65. Die fränkische Königstochter 
dürfte kaum älter gewesen sein als der langobardische Königssohn. Als Terminus 
ad quem ergäben sich daraus für die Eheschließung des austrasischen Königs 
die Jahre 601/2. Da die Beziehungen Brunichilds zu Bilichild mehr schlecht als 
recht waren, könnte man als Terminus a quo das Jahr 599 ins Auge fassen, in 
dem die Großmutter vom austrasischen Hof verdrängt wurde. Auch Theudebert 
scheint also bei oder bald nach seinem Eintritt in die Mündigkeit geheiratet zu 
haben. 

Theudeberts Bruder Theuderich II. war 15-16 Jahre alt, als ihm 602 der 
Sohn Sigibert (II. ) geboren wurde. Sigibert entstammte der Verbindung des 
Königs mit einer Konkubine66. 

Chlothar III, wurde, wie oben dargelegt, nach dem 6. September 649 
geboren. Der Vater Chlodwig II. zählte bei der Geburt des Sohnes etwa 
16 Jahre67. Die Mutter Balthild, die Sklavin im Haushalt des Maiordomus 
Erchinoald gewesen war, wurde zur Königin erhoben. Die Parallele zur Ehe 
Theudeberts II. mit Bilichild liegt auf der Hand. 

Childerich H. erreichte nach dem 6. September 670 das Alter von 15 Jahren. 
Er heiratete seine austrasische Cousine Bilichild, mit der er gewiß schon seit 662 
verlobt war. Im Spätsommer oder Herbst 675 wurde er mit Bilichild, die 

82 Hist. Fr. VIII 4, S. 373 (Bericht König Gunthrams über die Geburt Childeberts II. ) und V 1, S. 194 
(Alter Childebcrts II. bei seinem Regierungsantritt). Aus der Kombination beider Berichte ergibt 
sich das präzise Geburtsdatum. 

63 L. Hist. Fr. 37,38,39 (wie Anm. 49) S. 306--309. - Nach Fred. N 27 soll Brunichild behauptet 
haben, Theudebert II. sei nicht der Sohn Childeberts II. Diese Behauptung ist im Hinblick auf die 
Aussage Gregors von Tours zu verwerfen. Die im L. Hist. Fr. verzeichneten Aussagen Brunichilds 
könnten jedoch zutreffen. Eine sichere Entscheidung darüber ist nicht möglich. Denkbar wäre 
auch, daß Faileuba zunächst Konkubine Childeberts II. war und dann zur Königin erhoben wurde. 
Leider ist über ihre Herkunft nichts bekannt. 

64 Fred. IV 35, Knuscst (wie Anm. 22) S. 134; WALLACE-HADaUj. (wie Anm. 4) S. 22. 
6s Paulus Diaconus, Historia Langobardorum IV 25 (Geburt Adaloalds in Monza) und 30 (Verlobung in 

Mailand), hg. v. L. BnvuauANN-G. WAtrz (MGH SS rer. Lang., 1878) S. 125,127. 
66 Fred. IV 21, KRusctn (wie Anm. 22) S. 129; WALLACE-HADRILL (wie Anm. 4) S. 14. 
87 Nach Counrots (wie Anm. 1) wäre Chlodwig II. im Oktober 633 geboren worden. Fredcgar ver- 

zeichnet die Geburt im Jahre nach der Einsetzung Sigiberts III. zum Unterkönig, die gewöhnlich 
auf 633 datiert wird. 
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schwanger war, ermordet88. Das Königspaar hatte damals schon zwei Söhne, 
Dagobert und Chilperich (I. )69. Die Ehe dürfte also Ende 670 oder 671 vollzogen 
worden sein. 

A titre d'hypothese möchte ich unter die Könige, die bald nach ihrem 
Eintritt in die Mündigkeit heirateten, auch Childebert III. (Ende 694- Anfang 
711) und seinen Sohn Dagobert III. (c. März 711 - Jahreswende 715/16) ein- 
reihen70. Außerdem wäre an dieser Stelle - gleichfalls hypothetisch - Chlothar 
II. zu nennen, dessen Sohn Merowech nicht mehr im zartesten Kindesalter 
gestanden haben kann, als er 604 mit dem Hausmeier Landerich gegen 
Theuderich H. zog. Man wird wohl nicht allzu weit vorbeitreffen mit der An- 
nahme, daß Merowech um 599 geboren wurde. 

Nach den bisher besprochenen Zeugnissen konnte kein Merowinger nam- 
haft gemacht werden, der vor der Vollendung seines 15. Jahres Vater geworden 
wäre. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bildet anscheinend Charibert II., 
der Bruder Dagoberts I. Charibert entstammte der Ehe Chlothars II. mit Sigi- 
hild71. Sigihilds Vorgängerin Berthetrud, die Chlothar unico amore dilexerat, starb 
nach Fredegar 61872. Charibert kann nach diesem Bericht Fredegars nicht vor 
Ende 618 geboren worden sein. Bei seinem Tod im Jahre 631 hinterließ er einen 
filium parvohrm namens Chilperich, der nach biologischen Gesetzen kaum vor 631 
geboren sein kanni3. Der Vater kann bei der Geburt des Sohnes höchstens 
knapp 13 Jahre gewesen sein. Vielleicht sind Vater und Sohn Charibert - 
Chilperich aber gar kein biologisches, sondern ein chronologisches Problem74. 

L. Hist. Fr. 45 (wie Anm. 49) S. 318. - Chronicarum Fredegarii Continuationes 2, bg. v. BRUNO 
Keusch (wie Anm. 22) S. 169. Zur Datierung: ScIINEIDER (wie Anm. 3) S. 165 Anm. 555 (zwischen 
dem 10. August und 14. November 675) und DupaAz (wie Anm. 43) (zwischen dem 18. Oktober 

und dem 10. November resp. 9. Dezember 675). 
Vita Lantberti abb. Fontanellensis 5, bg. v. \ViLIIELM LEVISON (11MGH SS rer. Merov. 5,1910) 
S. 612: Sohn Dagobert, mit den Eltern ermordet. - PExrz (wie Anm. 44) Nr. 82,84,85,90: 
Chilperich U. bezeichnet Childerich U. als seinen Vater. 
Childebert111. war der Bruder seines Vorgängers Chlodwig IH., der, wie oben dargelegt, nach 
dein 5. Juni 677 geboren wurde. Die Frankenchronik des frühen B. Jahrhunderts bezeichnet ihn 

als rir ir. tytru (L. Hist. Fr. 49 [wie Anm. 49] S. 323). Childebcrt war also bei seinem Regierungs- 

antritt schon mündig. Seine Geburt fiele demnach in die Jahre 678/679. Childebcrts Sohn Dago- 
bcrt III. wird in der gleichen Quelle bei seinem Regierungsantritt als pier bezeichnet (L. Hist. Fr. 
50, ebd. S. 324). Terminus a quo für seine Geburt ist also März 696. Dagobcrt hatte seinerseits bei 

seinem Tode (zwischen dem 26. September 715 und dem 29. Februar 716) bereits einen Sohn 
Theuderich (IV. ), dürfte also bei seinem Tod bereits mündig gewesen sein. Für seine Geburt er- 
geben sich also die Grenzdaten März 696-700, für die seines Sohnes Thcuderich März 711 bis 
Ende 715. Childebert UL (* 678/679) war demnach bei der Geburt Dagobcrts (* März 696-700) 

etwa 17-22, Dagobcrt IM bei der Geburt Theuderichs 15-19 Jahre alt. 
't Brodulfus, der als erw: rrJ: u Chariberts U. bezeugt ist (Fred. IV 55-56 und 58 [wie Anm. 22] 

S. 148ff), war nach einer späteren, aber zuverlässigen Quelle ein Bruder der Königin Sigihild 
(Gesta Dagoberti 16, hg. v. Baum Keusch [MGH SS rer. Merov. 2,1888] S. 406, wo Brodulfus 

unter dem Namen Brunulfus erscheint). 
Frei. IV 46, Keuscit (wie Anm. 22) S. 144; WALI. Acr-HADRILL (wie Anm. 4) S. 39. 

h Fred. IV 67, Kauseil ebd. S. 154; WALLAcE-HADaILL ebd. S. 55. 

ýf Die Chronologie Frcdcgars scheint trotz neueren Untersuchungen von HIGOUNEr, COURTOIS und 
\\VALLAcE-HADRu. L noch nicht endgültig geklärt zu sein. Vielleicht war aber auch Chlothars II. 

=er zu Berthetrudis nicht ganz so miau, wie Fredegar meinte. 
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Sieht man von diesem singulären und etwas rätselhaften Fall ab, so ergibt 
sich folgendes Bild: 

Die merowingischen Königssöhne und Kinderkönige scheinen vielfach 
mit 14 Jahren den Geschlechtsverkehr aufgenommen zu haben. Sie heirateten 
häufig gleich nach ihrem Eintritt in die Mündigkeit, d. h. im Alter von 15 
Jahren. Bei manchen Frühehen handelte es sich wohl nur um die Legalisierung 
eines bereits bestehenden Konkubinats. Das ist zwar nicht strikt zu beweisen, 
aber namentlich bei Ehen mit Mädchen aus unfreiem Stand zu vermuten. 
Einstige Sklavinnen waren Bilichild und Balthild, die Gattinnen Theudeberts H. 
und Chlodwigs II. Nicht bekannt sind Stand und Herkunft Faileubas, der Mutter 
Merowechs75 sowie der Gattinnen Childeberts IH. und Dagoberts III. Unter ihnen 

werden sich auch Töchter aus vornehmen fränkischen Familien befunden 
haben76. Bilichild, die Gattin Childerichs II., war selbst eine merowingische 
Prinzessin, und dem königlichen Knaben schon lange verlobt. Solche Früh- 
verlobungen merowingischer Königssöhne waren indessen selten. Das ist wohl 
der Grund, weshalb Frühehen mit fremden Königstöchtern nicht nachzuweisen 
sind. 

Daß der Abschluß von Frühehen auch eine politische Bedeutung hatte, 

scheint aus der Familiengeschichte Theuderichs III. hervorzugehen, auf die ab- 
schließend der Blick gerichtet werden soll. Theuderich wurde, wie oben dar- 
gelegt77, zwischen 649/50 und 655/56 geboren und demnach zwischen 664/65 
und 670/71 mündig. Sein vermutlich ältester Sohn Chlodwig III. wurde nach 
dem 5. Juni 677, ein anderer Sohn Childebert M. 678/79 geboren78. Der Name 
der Mutter Chlodwigs III. - Chrodchildis - ist chronikalisch und urkundlich 
bezeugt79. 

Theuderich wurde nach dem Tod seines älteren Bruders Chlothar III. von 
Ebroin zum König proklamiert, konnte sich aber gegen seinen jüngeren Bruder 
Childerich II. nicht durchsetzen. Dieser ließ ihn scheren und schickte ihn nach 
St. Denis80. Erst nach der Ermordung Childerichs im Herbst 675 wurde Theu- 
derich `restituiert'. Die Annäherungswerte der Geburtsdaten seiner Söhne lassen 
erkennen, daß Theuderich III. im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern eine Ehe 
nicht bei seinem Eintritt in die Mündigkeit, sondern erst nach seiner Restitution 
von 675 schloß81. Bemerkenswert ist, daß dies unmittelbar nach seinem Herr- 

75 Sie hieß vermutlich Haldetrud und wurde anscheinend in St. Ouen vor Rouen begraben. Darüber 

zuletzt KARL HEINRICii KRÜGER, Königsgrabkirchen der Franken, Angelsachsen und Langobarden 
bis zur Mitte des B. Jahrhunderts (Münstetsche Mittelalterschriften 4) München 1971, S. 168. 

78 Die Identität des zweiten Glieds der Namen Haldetrud und Berthetrud lassen eine verwandtschaft- 
liche Beziehung zwischen diesen beiden ersten Gattinnen Chlothars II. vermuten. Trifft dies zu, so 
sind die beiden Frauen wohl einer vornehmen fränkischen Familie zuzurechnen (vgl. die Aus- 
führungen über Ingund und Arnegund unten in Abschnitt IX). 

77 Vgl. S. 23. 
78 Vgl. S. 23 und Anm. 70. 
70 L. hist. Fr. 49 (wie Anm. 49) S. 323. - PER= (wie Anm. 44) Nr. 53 und 61. - LAUER-SAAfARAN 

(wie Anm. 23) planche 22. Dazu ScinvEIDER (wie Anm. 3) 5.175. 
s° Dazu SCHNEIDER, ebd. S. 162. 
sI Dadurch wird nicht ausgeschlossen, daß Theudcrich nicht schon vorher Kinder von einer Kon- 

kubine gehabt haben kann. Wenn man die Aussage in L. Hist. Fr. 49 streng wörtlich nimmt, 
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schaftsantritt geschah. Wenn Theuderich also nicht früher heiratete, so vermutlich 
deshalb, weil er schon durch seinen Bruder Chlothar III. von der Herrschaft 
ausgeschlossen worden war. 

V. DIE GROSSFAMILIE CHLOTHARS I. 

Nach Gregor von Tours hatte Chlothar I. fünf Söhne - Gunthar, Childe- 
rich, Charibert, Gunthram, Sigibert - und die Tochter Chlodoswinth von seiner 
Gattin Ingund, den Sohn Chilperich von Ingunds Schwester Ar(n)egund und 
den Sohn Chramn von Chunsinas2 Offen bleibt, ob auch der Thronprätendent 
Gundowald ein Sohn Chlothars war, wie er selbst behauptete83. 

Chlothar heiratete 524 Guntheuca, die Witwe seines im Burgundenkrieg 
gefallenen Bruders Chlodomer, nach dem Thüringerfeldzug von 531 Radegund, 
die Tochter des Thüringerkönigs Bertachariuss;. Nach dem Tode seines austra- 
sischen Großneffen Theudowald (Nov. /Dez. 555) führte er dessen Witwe, die 
langobardische Prinzessin Vuldetrada (n7aldrada) heim, löste diese Verbindung 
aber bald wieder nach dem Widerspruch der sacerdotesS5. Man hat aus diesen 
Berichten Gregors eine zeitliche Abfolge herausgelesen: 
1. Guntheuca, 2. Radegund, 3. Ingund, 4. Arnegund, 5. Chunsina, 6. Vuldetrada. 
Diese Reihenfolge schien durch Gregors Aussage gestützt, Chlothar habe Ingund 
wilco anuore geliebt, bevor er die Ehe mit Arnegund schloß82. Träfe die strikte 
zeitliche Abfolge zu, so wäre das Jahr 531 der Terminus a quo für die Geburt 
der Kinder Ingunds. Überprüft man jedoch die Angaben Gregors zu den Söhnen 
und Enkeln Chlothars, so ergibt sich ein anderes Bild. 

Zum Ausgangspunkt dieser Untersuchung wählen wir die Nachrichten über 
Chlothars und Ingunds dritten Sohn Charibert. Charibert I. (561 - Ende 567) 
hatte von seiner Gattin Ingoberga eine Tochter Bertha, die - vielleicht schon 
in den sechziger Jahren - den König Aedilberct von Kent (t616) heiratete. 
Er verließ zu ungewisser Zeit Ingoberga und wandte sich Merofledis, der Tochter 
einesartifexlanarias zu, die er anscheinend zur Königin erhob. Von ihr. hatte Chari- 
bert eine Tochter Berthefledis, die später Nonne in Tours wurde und schließlich 
im Gebiet von Le Mans lebte. Parallel liefen seine Beziehungen zu der Kon- 
kubine Theudogild, der Tochter eines Schäfers, die ihm einen bald nach der 
Geburt verstorbenen Sohn und wohl auch die Tochter Chrodieldis gebar. Auch 
Theudogild wird von Gregor als regina bezeichnet. Gegen Ende seines Lebens, 

wäre Chlodwig III. als p=r 694 gestorben, sein Bruder Childcbcrt III. ihm als vir gefolgt. Dies wäre 
nur möglich, wenn Childebert von einer anderen Mutter als Chlodwig stammte. Nun wird in der 
Tat im L. Hist. Fr. nur Chlodwig als Sohn Chrodechilds bezeichnet. Sollte Childebert wirklich ein 
älterer Sohn Thcudcrichs aus einem Konkubinat gewesen sein, so würden dadurch nur unsere Aus- 
führungen über das Geburtsjahr Childcberts, nicht die über die Eheschließung Theuderichs be- 
troffen. 

az Hist. Fr. IV 3, S. 136. 
83 Hist. Fr. VI 24,5.291, VII 27, S. 345ff., VII 32,5.352, VII 36, S. 357ff. 
u Hist. Fr. 111 6 und 7, S. 103 und 105. 
ss Hist. Fr. IV 9, S. 141. 
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also nicht lange vor 567, heiratete Charibert Merofleds Schwester Marcoveifa. 
Da Marcoveifa bereits den Schleier genommen hatte, wurde das Paar durch den 
Bischof Germanus von Paris exkommuniziert8,. 

Chariberts erste Gattin Ingoberga ist eine chronologische Schlüsselfigur. 
Gregor berichtet, daß sie 589 septrtagesimo, sit arbitror, vitae anno in Tours verstarb87. 
Räumt man für Gregors Angabe einen Spielraum von 5 Jahren ein, so wurde 
Ingoberga etwa zwischen 520 und 525 geboren. Nimmt man an, daß Charibert 
etwa 2 Jahre älter als seine Gattin war, so ergibt sich für seine Geburt die Spanne 
518-523. 

Dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis wird durch eine 
weitere Nachricht Gregors gestützt. Gregor erzählt an anderer Stelle, daß 
Theuderich I. seinen Sohn Theudebert, Chlothar I. seinen Sohn Gunthar um 532 

auf einen Feldzug gegen die Goten in die Gebiete von Rodez und Beziers ent- 
sandten88. Man darf vielleicht annehmen, daß Gunthar mit einem neustro- 
fränkischen Kontingent dem wesentlich älteren Vetter Theudebert attachiert war. 
Es ist aber evident, daß diese Expedition in ein fernes Land gegen einen aus- 
wärtigen Feind nicht mit dem Feldzug vergleichbar ist, den der Hausmeier 
Landerich 604 mit dem Prinzen Merowech zwischen Seine und Loire führte. 
Gunthar kann 532 kein `infans' mehr gewesen sein. Nimmt man an, daß er damals 
10-15 Jahre zählte, so wäre seine Geburt auf 517-522 anzusetzen. Diese Zeit- 
spanne entspricht ungefähr der, die unter anderen Voraussetzungen für die 
Geburt Chariberts erschlossen wurde. 

Es ist weiter daran zu erinnern, daß die Reihe der ältesten Söhne 
Chlothars von Ingund nicht Gunthar - Charibert, sondern Gunthar - Chil- 
derich - Charibert lautete. Auch die Geburt Childerichs muß in den um- 
schriebernen Zeitraum 517-523 fallen, dessen Ansatz damit weiter an Wahr- 
scheinlichkeit gewinnt. Die drei ältesten Söhne Ingunds gehörten offenbar einer 
bestimmten Altersgruppe an. 

Chronologische Schlüsselfigur für die beiden jüngeren Söhne Chlothars I. 
von Ingund ist Sigibert I. (561-575), der im Herbst (September/November) 
575 aetate grtadraginaria ermordet wurde59. Sigibert wurde demnach entweder 
535 oder - wenn man Gregors Angabe etwas weiter faßt - in der Zeitspanne 
530-535 geboren. 

Sigiberts älterer Bruder Gunthram (561-593) hatte von einer Konkubine 
namens Veneranda einen Sohn Gundobad vor seiner Ehe mit Marcatrud, der 
Tochter des Magnacharius80. Nach Gregor ließ Marcatrud den Königssohn 

86 Einen Abriß der Familiengeschichte Chariberts I. bietet Gregor in Hist. Fr. IV 26, S. 157-159. 
Der Name der Tochter Ingobergas ist nur in einem Schreiben Grcgors d. Gr. (Registrum XI 35, 
hg v. LUDO M. HARTMANN [111GH Epp. 2,1899] S. 304) und bei Beda (Hist. cccl. 125) überliefert. 
Die Mütter Berthcflcdis' und Chrodieldis' werden von Gregor nicht genannt, sind aber auf Grund 
der Namengebung leicht zu erschließen. - Charibert Vater Bcrthcflcdis: Hist. Fr. IX 33, S. 451 ff., 
Vater Chrodieldis: Hist. Fr. X 39, S. 460. 

87 Hist. Fr. IX 26, S. 445. 
88 Hist. Fr. 111 21, S. 121. Gunthar gelangte nur bis Rodez und marschierte dann zurück. 
89 Hist. Fr. IV 51, S. 189. 
B0 Abriß der Familiengeschichte Gunthrams: Hist. Fr. IV 25, S. 156ff. Hier auch die Namen der 

Söhne Gundobad, Chlothar und Chlodomer. - Namen der Töchter: MGH Conc. 1, bg. v. 
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Gundobad vergiften. Sie selbst gebar Gunthram einen Sohn, der nach der 
Untat starb. Als 1lfarcatrud bald darauf ihrem Sohn im Tode folgte, wandte 
sich der König der Austrechild-Bobilla, einer `ancilla' aus der familia des 
Magnacharius zu, die er zur Königin erhob. Aus dieser zweiten Ehe gingen 
2 Söhne - Chlothar und Chlodomer - und 2 Töchter - Chlodoberga und 
Chlodihildis - hervor. Die beiden Söhne verstarben 577; der ältere Chlothar 
war damals 10 Jahre alt, wurde also 567 geboren91. Die Königin Austrechild 
starb im September 580 im Alter von 32 Jahren war also 548 geboren und 
bei der Geburt ihres ältesten Sohnes 19 Jahre alt. Die Tochter Chlodoberga muß 
585/586 gestorben sein, da sie 585 noch genannt, im Vertrag von Andelot 
(Nov. 586) aber nicht mehr erwähnt wird. 

Nimmt man an, daß Chlothar das erste Kind aus der Verbindung Gunthrams 
mit Austrechild war, dann ist die letzte Ehe des Königs spätestens um 566 
geschlossen worden und der Tod Marcatruds etwa auf 565 zu datieren. Weiter 
hinauf führen Überlegungen, die an Gunthrams ältesten Sohn Gundobad an- 
knüpfen. Der Prinz trug einen burgundischen Königsnamen. Gregor berichtet, 
daß Gunthram ihn nach seiner Ehe mit Marcatrud nach Orleans schickte. 
Orleans war die Königsstadt Chlodomers (511-524) und wohl auch die erste 
Residenz Gunthrams gewesen, der seinen Hauptsitz indessen bald nach 561 

nach Chalon s. Saone verlegte. Die Entsendung Gundobads nach Orleans läßt 

sich demnach mit der Theudeberts nach Soissons und mit der Einsetzung 
Sigiberts IH. in Metz durchaus vergleichen. 

Die Vermutung liegt nahe, daß Marcatrud den Stiefsohn beseitigen ließ, als 
dieser das kritische Alter von 15 Jahren erreichte. Datiert man die Familien- 
tragödie auf etwa 564, so wäre die Geburt Gundobads auf etwa 549 anzusetzen. 
Nimmt man weiter an, daß Gundobad das erste Kind Gunthrams und dieser bei 
der Geburt des Sohnes der Veneranda etwa 15 Jahre alt war, so wäre Gunthram 
selbst um 534 geboren. Diesem Ansatz kommt natürlich nur ein Annäherungs- 

wert zu. Immerhin konnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ermittelt werden, 
daß Gunthram und Sigibert einer Altersgruppe angehörten, die sich von der der 
älteren Brüder deutlich abhebt. Im übrigen ist durch Gregor bezeugt, daß Gunth- 

ram älter als Sigibert war: er muß also tatsächlich vor 535 geboren worden sein. 
Der Altersgruppe Gunthram-Sigibert ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die 
Schwester Chlodoswinth zuzurechnen, die von Chlothar I. in den Jahren 556-560 

mit dem Langobarden Alboin vermählt wurde93. Chlodoswinth wird bei ihrer 
Vermählung kaum älter als 20-25 Jahre gewesen sein. 

FRIZ-_DRICII hL&Assr%� 1893, S. 162ff. (Concilium Valentinum von 585). Die Tochter Chlodichild 

wird noch im Vertrag von Andelot genannt: Hist. Fr. IX 20, S. 436. 
Hist. Fr. V 17, S. 215. - Marius von Avenches, Chronica, zu 577, hg. v. THEODOR MOMMSEN 
(MGH AA 11,1693) S. 239. -Das Alter Chlothars ist in einem Epitaph überliefert: Aviti Appendix, 
bg. v. RuDol. s PEn'ER (MGH AA 6,2,1883) S. 192. 
Hist. Fr. V 35, S. 241. - Marius von Avenches zu 581 (wie Anm. 91) S. 239 (hier das Monats- 
datum, auf September 580 unserer Rechnung zu beziehen). - Das Alter der Königin nach dem 
Epitaph: MGH AA 6,2,5.191 E. 
Hist. Fr. IV 3, S. 137. - Epistolae Austrzsicae Isr. 8 (eic Anm. 40) S. 119ff. - Paulus Diaconus, 
Hist. Lang. 127 (wie Anm. 65) S. 69. Zur Datierung der Ehe: JoACIiIM WERNER, Die Langobarden 

91 

92 

23 
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Die bisherigen Feststellungen ließen sich präzisieren, wenn es gelingen 
sollte, auch einen ungefähren Ansatz für die Geburt Chilperichs zu ermitteln. 
Denn nach Gregor brach Chlothar I. die Beziehungen zu Ingund ab, als er 
Chilperichs Mutter Arnegund heimführte. Auszugehen ist von den drei Ehen 
Chilperichs I. (561-584) : (1) mit Audovera, (2) mit der westgotischen Königs- 
tochter Galswinth (Goiswinth) und (3) mit Fredegund. Die Ehe mit Galswinth 
läßt sich auf etwa 567 datieren, die Beziehungen mit Fredegund setzten schon 
etwas früher ein". 

Von Audovera hatte Chilperich drei Söhne und eine Tochter: Theudebert, 
Merowech, Chlodowech und Basina. Theudebert fiel in die Hand seines Oheims 
Sigibert I., als dieser wohl noch Ende 561 einen Handstreich auf Soissons unter- 
nahm. Sigibert hielt den Neffen ein Jahr - also etwa bis Ende 562 - in Ponthion 
fest und entließ ihn erst, nachdem dieser ihm Urfehde geschworen hatte95. 
Theudebert hielt diesen Schwur, bis er 573 von seinem Vater Chilperich zur 
Eroberung von Tours, Poitiers und anderer Städte im Gebiet der Loire aus- 
gesandt wurde°9. 

Chilperich erstattete die Eroberungen im Frieden von 574 zurück97, schickte 
den Sohn aber 575 erneut mit dem gleichen Auftrag in die gleichen Gebiete. 
Theudebert fiel in diesem Jahr im Kampf gegen die von Sigibert entsandten 
duces Godegisel und Gunthram Boso und wurde in Angouleme bestattet°S. 

Theudebert war 561/562 gewiß noch nicht erwachsen, stand aber doch wohl 
im Knabenalter, als er 562 Urfehde schwor. Nimmt man an, daß er damals etwa 
10 Jahre alt war, so fiele seine Geburt in die Zeit um 552. Die Feldzüge von 573 
und 575 leitete er anscheinend selbständig, nicht als ein einem Befehlshaber 
attachierter Prinz. 

Chilperichs Sohn Merowech wurde vom Vater 576 in das umstrittene Loire- 
gebiet, und zwar nach Poitiers entsandt. Er bog aber in Tours nach Rouen ab: 
angeblich, um seine Mutter Audovera in Rouen zu besuchen, in Wirklichkeit, 
um die dort internierte austrasische Königinwitwe Brunichild zu heiraten. 
Merowech konnte seinen Plan mit Hilfe des Metropoliten Praeteatatus von 
Rouen durchführen, der ihn aus der Taufe gehoben hatte. Chilperich zog vor 
Rouen, trennte das Paar und hielt den Sohn entgegen seinem Versprechen in 
Soissons sub libera custodia°9. Merowech wurde geschoren und ins Kloster Anisola 
(St. Calais, Diöz. Le Mans) geschickt. Auf der Reise dorthin gelang es ihm, zu 
entkommen. Er fand eine Zeitlang Zuflucht in Tours und entkam schließlich 

in Pannonien (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. -hist. KI. NF 55 A) 
München 1962, S. 141. 

B1 Hist. Fr. IV 28, S. 160ff. Hier auch die Namen der drei Söhne Audoveras. Die Tochter Basina 
wird Hist. Fr. V 39, S. 247 (ohne Namen), VI 34, S. 305 (ohne Namen) und A 39, S. 460ff. genannt. 
Von einer zweiten Tochter Audoveras namens Childesind berichtet die Frankenchronik des frühen 
8. Jahrhunderts in einer anckdotischen Erzählung: L. Hist. Fr. 31 (wie Anm. 49) S. 292ff. 

°3 Hist. Fr. IV 23, S. 155ff. 
08 Hist. Fr. IV 47, S. 184. 
07 I-list. Fr. IV 49,5.186. 
08 Bist. Fr. IV 50, S. 187. 
82 Hist. Fr. V2 und 3, S. 195ff. Zur Rolle Praete=tats: ebd. V 18, S. 216ff. und 221ff. 
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über Auxerre in die Champagner. Von dort lockten ihn die Leute von Terouanne 
unter falschen Versprechungen in ihr Gebiet. Als man ihn dem Vater ausliefern 
wollte, ließ er sich 577 durch die Hand seines Vertrauten Gailenus töten101. 

Die Ehe mit einer Königinwitwe sicherte dem zweiten Gatten einen An- 
spruch auf das Reich des ersten. Die Austrasier erkannten den Anspruch Mero- 
wechs nicht an, doch konnte der Prinz dies nicht voraussehen. Brunichild mag 
576 etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Merowech war gewiß jünger, aber 
kein Knabe mehr, wie auch sein überlegtes politisches Handeln zeigt. Wenn 
er zur Zeit seiner Ehe etwa 20 Jahre alt war, wurde er um 556 geboren. 

Chilperichs Sohn Chlodowech wurde in dem nach dem Tode Chariberts I. 
ausbrechenden Konflikt 568 vom Vater an die Loire entsandt und nahm Poitiers. 
Von dort vertrieb ihn Gunthrams Feldherr Eunius (Aeonius) Mummolus im 
Auftrag der Könige Gunthram und Sigibert102. Mummolus war wohl der 
fähigste merowingische Heerführer dieser Zeit. Chlodowech zog weiter nach 
Bordeaux, konnte sich aber auch dort nicht lange halten und entkam schließlich 
mit Mühe über Angers zu seinem Vater Chilperich103.576 befand sich Chlodo- 
wech in Soissons10;. Chilperich entsandte ihn damals erneut nach Westaquitanien, 
das der Prinz diesmal erfolgreich besetzte1os. Im Oktober 580 wurde er an den 
Hof nach Berny-Riviere berufen. Dort geriet er in Konflikt mit der Stiefmutter 
Fredegund. Chlodowech wurde verhaftet und in Noisy-le-Grand erschlagen. 
Seine Mutter Audovera erlitt das gleiche Schicksal, seine Schwester Basina 

wurde für das Kloster bestimmt». 
Zieht man in Betracht, daß Chlodowech 568 und dann wieder 576, Theude- 

bert - der freilich Urfehde geschworen hatte - 573 und 575, Merowech erst 
576 mit der Leitung eines Feldzugs betraut wurde, so scheint Chlodowech 
älter als Merowech gewesen zu sein. Zählte er 568 etwa 15 Jahre, so wäre er 
um 553 geboren. 

Als die Gesandten des Westgotenkönigs Leowigild Anfang 584 um eine 
Tochter Chilperichs für den Thronfolger Rekkared warben, dachte der Vater 

zunächst an Basina, die er vielleicht schon um 579/580 für diese Heirat in Aus- 

sicht genommen, aber 580 ins Kloster geschickt hatte. Nach dem Widerspruch 
Radegunds von Poitiers entschied Chilperich sich schließlich für Fredegunds 
Tochter Rigunth107. Für Basinas Geburt ergibt sich nur die Entlassung Audo- 

veras etwa 565 als Terminus ad quem. Die Prinzessin dürfte 584 etwa 20-25 Jahre 

alt gewesen sein. 
Als ungefähre Zeitspanne für die Ehe Chilperichs I. mit Audovera ergeben 

sich aus diesen Überlegungen die Jahre 552-565. Da es sich zweifellos um eine 
Ehe, nicht um ein Konkubinat handelte, dürfte Chilperich um 552 mündig 

100 Hist. Fr. V 14, S. 207ff. 
101 Hist. Fr. V 18, S. 224ff. 
1°2 Hist. Fr. IV 45, S. I80. 
los Iiist. Fr. IV 47, S. 183. 
10i Hist. Fr. V 3, S. 196. 
105 Hist. Fr. V 13, S. 207. 
lns Hist. Fr. V 39, S. 245 EL 
211 Iiist. Fr. V134, S. 304 ff. - Zu Rigunth: cbd. VI 45, S. 317 ft 

3 Früsmittclrlurlica' Scudica 8 



34 Eugen Ewig 

gewesen, also um 537 geboren worden sein. Dieser Ansatz wird gestützt durch 
Gregors Nachrichten über den Stiefbruder Chramn. 

Gleich nach dem Tode des austrasischen Königs Theudowald (Nov. /Dez. 
555) und der Übernahme des austrasischen Teilreiches entsandte Chlothar I. 
Chramn in die Auvergne, die dem Prinzen vielleicht �als eine Art Unterkönig- 
tum" zugedacht war108. Als Chramn über das ihm zugesprochene Gebiet hinaus 
nach Poitiers übergriff, kam es zum Bruch mit dem Vater. Der Prinz warf sich 
zum König auf und besetzte auch das Limousin. Er verband sich 556/557 mit 
seinem Oheim Childebert I. von Paris und fand in diesem eine so starke Sütze, 
daß ihm der Vater bis zum Tode des Oheims (Ende 558) nichts anzuhaben ver- 
mochte. Die Halbbrüder Charibert und Gunthram, die Chlothar I. gegen ihn 
sandte, wies Chramn ab und verfolgte er gar bis nach Burgund10°. Noch vor 
seiner Zusammenkunft mit Childebert in Paris, d. h. noch im Jahre 556, heiratete 
er Chalda, die Tochter Wiliachars, die ihm wenigstens zwei Töchter gebar1l°. 
Als Chlothar I. 559 das Erbe seines Bruders Childebert I. antrat, waren Chramns 
Tage gezählt. Im Kampf gegen den Vater kam er um die Jahreswende 559/560 
cum uxore et filiabus um 111. 

Aus der Einsetzung in der Auvergne, aus seiner Heirat und seiner Rebellion 
gegen den Vater geht hervor, daß Chramn 556 mindestens das Alter von 
15 Jahren erreicht hatte. Seine Geburt ist also mit ziemlicher Sicherheit in die 
Zeit um 540 oder gar einige Jahre früher anzusetzen. 

Ein jüngerer Halbbruder Chramns kann Gundowald gewesen sein, dessen 
Thronanspruch anscheinend doch nicht ganz unbegründet war112. Aus Gregors 
Berichten geht hervor, daß die Mutter Gundowald als Sohn Chlothars I. dem 
söhnelosen Childebert I. präsentierte, der ihn auch als Erben in Aussicht nahm, 
bis ihn der wirkliche oder angebliche Vater Chlothar reklamierte, verwarf und 
scheren ließ. Terminus a quo für diese Ereignisse ist wohl der Tod des von 
Childebert als Erben adoptierten austrasischen Königs Theudebert I. (Ende 547), 
Terminus ad quem die Aufnahme der Beziehungen zwischen Childebert und 
Chramn (556). 

Nach dem Tode Chlothars I. begab sich Gundowald zu dem gleichfalls 
söhnelosen Charibert I. von Paris (561-567), der ihm anscheinend Aussichten 
auf sein Erbe machte. Diesmal reklamierte ihn Sigibert I., der ihn in Köln inter- 
nierte. Gundowald vermochte jedoch nach Italien zu entweichen, wo ihn Narses 
aufnahm. Terminus ad quem für diese Flucht ist demnach das Jahr 568. In 
Italien heiratete der wirkliche oder angebliche Prinz. Seine Frau schenkte ihm 
zwei Söhne, mit denen er nach dem Tod der Gattin an den Kaiserhof und 
schließlich im Spätsommer 582 als Prätendent ins Frankenreich zog. Die Söhne 

108 Hist. Fr. IV 9, S. 141 und'IV 13, S. 144. Vgl. zu Chramn auch SCII. ý7EIDER (wie Anm. 3) S. 85f . log Hist. Fr. IV 16, S. 147ff. - Marius von Avenches zu 555 und 556 (wie Anm. 91) S. 236ff. 
llo Hist. Fr. IV 17, S. 150. - Name der Gattin: L. I-list. Fr. 28 (wie Anm. 49) S. 286. - Töchter: Hist. 

Fr. IV 20, S. 152. 
111 Hist. Fr. IV 20, S. 152-154. - Marius von Avcnchcs zu 560 (wie Anm. 91) S. 237. 
112 Hist. Fr. VI 24, S. 291 (Lebensgeschichte Gundowalds bis zu seinem Übergang an den Kaiser- 

hof). - Berufung Gundowalds auf Radegund von Poitiers und Ingitrud von Tours: ebd. VII 36, 
S. 358. 
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überlebten das Scheitern der Usurpation und den Tod des Vaters (585), da sie 
sich nach Spanien retten konnteni13. 

Gundowald war bei seiner Flucht aus Köln sicher kein Knabe mehr. Nimmt 
man an, daß er um 567 etwa 15-20 Jahre zählte, so fiele seine Geburt in die 
Jahre 547-552. Dieser Ansatz paßt zu den oben erörterten Zeitgrenzen für 
sein Auftreten am Hof Childeberts I. 

Es ist nunmehr an der Zeit, das Fazit zu ziehen. Unsere Betrachtungen 
haben ergeben, daß die drei ältesten Söhne Chlothars I. von Ingund in den 
Jahren um 520 (c. 517-523) geboren wurden, die drei jüngeren Geschwister 
dagegen erst um 535. Chilperich, der Sohn Arnegunds, folgte um 537, Chramn, 
der Sohn Chunsinas, um 540, der echte oder angebliche Sohn Gundowald um 
550. Sucht man nach einer Erklärung für die merkwürdige Zeitspanne zwischen 
den Geburten der älteren und der jüngeren Kinder Ingunds, so bieten sich die 
Nachrichten über Chlothars Ehen mit Guntheuca (524) und Radegund (531) an. 
Chlothar I. hat also wohl wegen politischer Heiraten die Verbindung mit Ingund 
524 gelöst und nach 531 wieder aufgenommen. 

An diesem Punkt der Betrachtung stellt sich die Frage nach dem Geburts- 
jahr des jüngsten Chlodwigsohnes. In einer subtilen Untersuchung über die 
Lex Salica hat K. A. Eckhardt den Nachweis erbracht, daß der Pactus pro 
tenore pads zwischen Childebert I. und Chlothar I. abgeschlossen wurde. Auf 
Grund bestimmter Formulierungen des Epilogs hat er ferner zwei Hypothesen 
über die Redaktion zur Diskussion gestellt: 
1. Der Pactus wurde unmittelbar nach dem Tode Chlodomers im Jahre 524 

abgefaßt, als Chlothar noch minderjährig war. 
2. Der Verfasser des Epilogs stammte aus der Umgebung Childeberts I. lla. 

Nimmt man an, daß der Pactus nach der Schlacht von Vezeronce (21. Juni 
524) entstandub, und legt man mit Eckhardt das salische Mündigkeitsalter von 
12 Jahren zugrunde, so müßte Chlothar als postumus im Sommer 512 geboren 
worden sein. Diese Eventualität scheidet wohl von vornherein aus. Setzt man 
das Mündigkeitsalter von 15 Jahren voraus, das bei den Merowingern seit 585 
nachzuweisen ist, so fiele die Geburt Chlothars in den Sommer 509. Unter 
diesen Umständen müßte man das gleiche Mündigkeitsalter aber auch für die 
erste Ehe Chlothars postulieren, die dann nicht vor 524 abgeschlossen werden 
konnte. In diesem Jahre führte Chlothar Guntheuca heim - für eine Verbindung 
mit Ingund bleibt kein Raum. Die erste Hypothese K. A. Eckhardts läßt sich 
demnach mit den Ergebnissen unserer Betrachtungen nicht vereinbaren. 

Geht man von diesen Ergebnissen aus und nimmt man für die Geburt 
des ersten Chlotharsohnes den Mittelwert 520 an, so ließe sich - die Heirat 
Chlothars und Ingunds auf 519 datieren. Für die Geburt Chlothars I. ergibt 
sich das Jahr 507, wenn man das salische Mündigkeitsalter von 12, das Jahr 504, 
wenn man das Mündigkeitsalter von 15 Jahren zugrunde legt. Das Jahr 507 

113 Hist. Fr. L128, S. 446E. und 32, S. 451 (Söhne Gundowalds). 
214 KARL AUGUST ECKIUARD;, Pactus Lcgis Salicae L Einführung und 80-Titel-Text (Gcrmancnrcchte 

NF) Göttingen 1954, S. 1589. 
tts Zur Datierung der Schlacht: Domuz (wie Ante. 2) S. 167. 

3" 
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ergäbe sich auch dann, wenn die erste Phase der Verbindung zwischen Chlothar 

und Ingund als `Konkubinat' aufzufassen wäre. 

VI. DIE GENERATION DER CHLODWIGSÖHNE UND DAS 

DATUM DER TAUFE CHLODWIGS 

Gregor von Tours berichtet, daß Chlodwigs ältester Sohn Theuderich vor 
der Ehe mit der burgundischen Prinzessin Chrodechild, Ingomer und Chlodo- 
mer, die beiden ältesten Söhne von Chrodechild, vor der Alemannenschlacht 

und Taufe des ersten fränkischen Großkönigs geboren seien116. Daraus folgt, 
daß die jüngeren Kinder Chrodechilds - Childebert, Chlothar und Chlodechild - 
erst nach der Alemannenschlacht zur Welt kamen. Der Zusammenhang von 
Alemannenschlacht und Taufe und die Einordnung dieser Ereignisse in die 

merowingische Familiengeschichte gehen, wie von den Steinen gezeigt hat'17, 
überlieferungsgeschichtlich auf die Königin Chrodechild selbst zurück. Sie wer- 
den auch von dem jüngsten Kritiker der traditionellen Chronologie nach Gregor 

nicht in Frage gestellt118. 
Die Geburtsdaten der Nachkommen Chlodwigs sind daher relevant für die 

kontroverse Datierung des von Gregor erwähnten Alemannensiegs und der auf 
ihn folgenden Taufe. Fest steht die Altersfolge der Söhne des Frankenkönigs: 
Theuderich, Ingomer, Chlodomer, Childebert, Chlothar. Für die chronologische 
Einordnung der Tochter Chlodechild in die Dreiergruppe der jüngeren Königs- 
kinder ergeben sich keine sicheren Anhaltspunkte. Chlodechild starb im Herbst 
531 und heiratete wahrscheinlich 526/527 den Westgotenkönig Amalarich"°. 
Das Datum der Heirat war bestimmt durch den Beginn der selbständigen 
Regierung Amalarichs nach dem Tode Theoderichs d. Gr. am 26. August 526. 
Es gestattet daher keinen Schluß auf das Alter der merowingischen Prinzessin. 
Man darf aber annehmen, daß Chlodechild eher jünger als ihr westgotischer 
Gatte war. Amalarich wurde um 502 geboren. Daraus ergibt sich für die Geburt 
Chlodechilds nur die Zeitspanne 502-511. 

Die wichtigsten Anhaltspunkte für weitere Zeitbestimmungen bieten die 
Nachrichten über Chlodwigs ältesten Sohn. Theuderich nahm am Gotenk ieg 
von 507 teil und wurde am Ende dieses Jahres vom Vater ausgeschickt zur 
Eroberung der Auvergne"0. Er hatte 511 schon (iam trurc) filiuvi nonlen Theode- 
bertum, elegantenf atque rrtilenil=1. Um 515 entsandte er den Sohn c: uif valido exercitn 

116 Hist. Fr. II 28 (Theuderich) und 29, S. 749. 
117 WOLFI tt vox DEN SrEnnn 

, Chlodwigs Übergang zum Christentum (Mitteilungen dcs Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 12,1932/33, S. 417-501). 

'la ROLF WEISS, Chlodwigs Taufe: Reims 508. Versuch einer neuen Chronologie für die Regierungszeit 
des ersten Frankenkönigs unter Berücksichtigung der politischen und kirchlich-dynastischen 
Probleme sciner Zeit (Geist und Werk der Zeiten 29) Bern-Frankfurt 1971. 

120 Hist. Fr. 111 1, S. 97ff. (Heirat mit Axnalarich) und III 10, S. 106iT. (Ehekonflikt und Tod). 
120 Hist. Fr. 11 37, S. 88. 
121 Hist. Fr. 111 1, S. 97. 
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atque »>agnro armorruit apparatit gegen die ins niederrheinische Hattuarien einge- 
fallenen Dani unter Cochilaicus122. 

Die Charakteristik Theudeberts zu 511 setzt voraus, daß der Sohn Theude- 

richs damals mindestens im Knabenalter stand. Man kann aus ihr mit großer 
Sicherheit schließen, daß Theudebert um 501 geboren wurde'23. Dieser Ansatz 

wird gestützt durch die Nachricht zu 515. Die Geburt des Vaters Theuderich 

muß dann auf etwa 485 datiert werden. Theuderich entstammte offenbar einer 
Verbindung, die Chlodwig bald nach seinem Regierungsantritt oder noch zu 
Lebzeiten seines Vaters Childerich eingegangen war. 

Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu der in der Forschung immer 

wieder geäußerten Meinung, der älteste Sohn Chlodwigs sei nach Theoderich 
d. Gr. benannt worden und nach der um 494 geschlossenen Ehe des Ostgoten- 
königs mit Chlodwigs Schwester Audofleda geboren. Diese Annahme beruht 
lediglich auf der Identität der Namen. Ihr ist entgegenzuhalten, daß beide Glieder 
des Namens Theuderich schon bei Frankenkönigen des 5. Jahrhunderts zu be- 
legen sind. Erwägen ließe sich eine Umbenennung des ältesten Chlodwigsohnes 
bei der Hochzeit Audofledas; doch müßten für diesen Brauch Parallelen nach- 
gewiesen werden. 

Nach Gregor von Tours heiratete Theuderich eine Tochter des Burgunden- 
königs Sigimund'2. Man hat die burgundische Königstochter gewiß zu Recht 

mit der regiua Suavegotta identifiziert, die nach Flodoard in der Zeit des Reimser 
Metropoliten Mapinius ihr Testament errichtete44. Flodoard nennt eine Tochter 
Suavegottas namens Theudechild, die auch Gregor von Tours beiläufig er- 
wähnt'=5. Nach ihrem von Venantius Fortunatus abgefaßten Epitaph starb 
Theudechild 598 im Alter von 75 Jahren'26. Sie wurde demnach 523 geboren. 
Dieser Ansatz paßt zu den Nachrichten über die Ehe Sigimunds und Ostro- 

gothos, der mütterlichen Großeltern Theudechilds, die nicht vor 494 geschlossen 
worden sein kann. Daraus ergeben sich die Termini a quo 495 für die Geburt 
Suavegottas und 507 für ihre Ehe mit Theuderich. Die Ehe - vielleicht auch die 
Geburt - ist aber im Hinblick auf das Geburtsjahr Theudechilds erheblich 
später anzusetzen. In jedem Fall ist evident, daß Theudebert I. nicht ein Sohn 
Suavegottas war, sondern der Verbindung Theuderichs mit einer anderen Frau 

entstammte. 
Von Theuderichs Halbbrüdern, den Söhnen Chrodechilds, starb Ingomer 

nach Gregor bereits vor der Alemannenschlacht und Taufe Chlodwigs. Aus den 

I-= Hist. Fr. IH 3, S. 99. 
I, 3 SCIL\'EIDER nimmt an, daß Theudebert im November 511 schon volljährig war (wie Anm. 3) S. 73. 

Ich halte dies nicht für ausgeschlossen, aber auch nicht für zwingend. Eine Untersuchung der 

Termini ek3,. rt ei utilis könnte darüber vielleicht Klarheit bringen. Setzt man das salische Mündig.. 

keitsalter von 12 Jahren voraus, das Scu NEmER wohl vorschwebt, so ergäbe sich für Thcudeberts 

Geburt 499 als Terminus ad quern, also gegenüber unseren Ansätzen der Geburten Thcuderichs und 
Theudebcrts eine leichte Verschiebung nach oben. 

' Hist. Fr. 1115 und 6, S. 101 und 103. 

Flodoard, Historie Rcmcnsis Ecciesiae 1 11, bg. v. JoiLth-NES HEI. I. ER-GEORG WAITZ (HIGH SS 13, 
1881) S. 447. - Gregor von Tours, Liber in gloriam confessorum 40, hg. v. BRUNO KRUSCII 

(HIGH SS rer. Merov. 1,2,1885) S. 773. 
I" Venantius Fortunatus, Carm. ]V 25, hg. v. FRIEDIUCII LEO (HIGH AA 4,1881) S. 94R. 
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Nachrichten über die Familie Chlodomers ergeben sich nur Termini ad quem 
für die Ehe des Königs mit Guntheuca (519/520) und seine Geburt (504/505), 
die nicht weiterführen. Etwas besser steht es um chronologische Indizien für 
Childebert. 

Childebert I. (511-558) hatte von seiner Gattin Ultrogotho zwei Töchter, 
Chrodesinth und Chro(do)berga127. Gattin und Töchter überlebten den König. 
Doch sind weder Herkunft und Alter der Königin noch die Geburtsjahre der 
Prinzessinnen überliefert. 

Einen Anhaltspunkt für das Alter des Königs bietet indessen die Nachricht 
Gregors von Tours, Childebert habe 534 den Neffen Theudebert als Sohn 
adoptiert128. Vergleichbar ist die Adoption Childeberts II. durch Gunthram von 
577 und seine Einsetzung zum Erben durch Chilperich von 581. Heranziehen 
läßt sich auch die Nachricht über die Aufnahme Gundowalds am Hofe Chari- 
berts I. von Paris (561-567). Gunthram und Chilperich hatten kurz vor der 
Adoption resp. Erbeneinsetzung Childeberts ihre Söhne verloren und die 40 
überschritten. Charibert zählte nach unserer Berechnung zu Beginn seiner 
Regierung etwa 40 Jahre. Diese Analogien legen die Annahme nahe, daß 
Childebert I. 534 nicht viel jünger war. Daß er keine Söhne hatte, wird durch 
Gregor ausdrücklich bezeugt. Es kommt hinzu, daß, der Adoptivvater doch 
wohl etwas älter gewesen sein wird als der Adoptivsohn. Mit anderen Worten: 
Childebert muß bald nach der Alemannenschlacht geboren worden sein, die 
nach Gregor als Terminus a quo anzusehen ist. 

Die Spanne zwischen 497 als vermutlichem Geburtsjahr Childeberts und 507 
als Spättermin für die Geburt Chlothars I. erscheint relativ weit bemessen, auch 
wenn man die Schwester Chlodechild zwischen die beiden jüngsten Chrodechild- 
söhne einschaltet. Doch mag diese Frage auf sich beruhen. Bedeutsamer ist, 
daß die erschlossenen Daten - Geburt Theuderichs um 485, Childeberts um 
497, Chlodechilds zwischen 502 und 511, Chlothars spätestens 504 oder 507 - 
sich nur der `traditionellen' Chronologie der Chlodwigzeit einfügen, wenn man 
an der überlieferten Einordnung der Alemannenschlacht in der Familienge- 
schichte Chlodwigs festhält. 

VII. DIE MEROWINGISCHEN KONIGINNEN 

Gregor von Tours und Fredegar unterscheiden die concubinac von den Ehe- 
frauen der Könige, wenn auch die Grenzlinie zwischen beiden Kategorien nicht 

127 Hist. Fr. IV 20, S. 152 und V 42, S. 249. - Gregor von Tours, Liber de virtutibus S. Martini I 12, 
hg. v. BRUNO KRUSCtt (MGH SS rer. Merov. 1,2,1885) S. 596. - Venantius Fortunatus, Carm. VI 2 
und 6 (wie Anm. 126) S. 131 und 1466: - Die Namen der Töchter Childcberts I. sind nicht ver- 
zeichnet bei Gregor und Venantius, wohl aber in einer Fälschung von St. Germain-des-Pr6s de 
dato 20. August 565 UL''+N MARre PnanEssus, Diplomata, Chartac, Epistolae, Legcs I, Paris 1843, 
Nr. 172 S. 127-129; RENE PoupUuan:, Recueil des ehartes dc l'abbaye de St. Germain des Pies I, 
1909, S. 5f f. ). Chrodoswinth wird auch in der Vita S. Germani ep. Parisicasis 21 erwähnt: Reginas 
Cbrodosintbae minister Uifus Homme...; hg. v. Bauxo KRUSCrr (MGH AA 4,2,1885) S. 16. 

128 Hist. Fr. 111 24, S. 123. 
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immer klar zu erkennen ist. Als Konkubinen werden bezeichnet: die Mutter von 
Chlodwigs ältestem Sohn Theuderich (I. ) und Gunthrams ältestem Sohn Gundo- 
bad, ferner die Mütter von Theuderichs II. Söhnen Sigibert, Childebert, Corbus 
und Merowech121. Namentlich bekannt ist nur Veneranda, die Mutter Gundo- 
bads. Nicht expressis verbis als Konkubine bezeichnet wird Ragnetrud, die 
Mutter Sigiberts III. Wie die Verbindung zwischen ihr und Dagobert I. zu 
charakterisieren ist, sei dahingestellt' °. Konkubinen sind ferner bezeugt für 
Chlothar U., Dagobert I. und Chlodwig II., doch sind Kinder aus diesen Ver- 
bindungen nicht bekannt"'. 

Unter den Ehefrauen der Merowinger lassen sich reginae aus Königshäusern, 
aus Magnatenfamilien und aus dem Gesinde unterscheiden. Aus dem burgun- 
dischen Königshaus stammten Chrodechild (Chlodwig) und Suavegotta, aus dem 
thüringischen Radegund (Chlothar I. ), aus dem langobardischen der Lethingen 
Wisigard (Theudebert I. ) und Waldrada (Theudowald, Chlothar I. ), aus dem 
westgotischen Brunichild (Sigibert I. ) und Galswinth (Chilperich I. ). Childe- 
rich U. heiratete seine Cousine Bilichild, eine Königstochter aus der austrasi- 
schen Linie. 

Aus dem gallorömischen Senatorenstand kam Deoteria, die Theudebert als 
Prinz suo copttlavit strahl (532/533) und als König sich in matrimonio sociavit (534)132. 
Aus Optimatenfamilien stammten die Schwestern Ingund und Arnegund (Chlo- 
thar I. )133; Ilfarcatrud (Gunthram), die Tochter des dux Magnacharius134; wohl 
auch Chalda, die Tochter des Wiliacharius (Chramn)135; ferner Sigihild (Chlo- 
thar II. ) und ihre Schwester Gomatrud (Dagobert I. )136; wahrscheinlich auch 
Chrodichild, die Gattin Theuderichs III., wenn sie nicht gar eine merowingische 
Prinzessin war'37. 

1-0 Hist. Fr. 1 1128; S. 74 (Theuderich). - Hist. Fr. IV 25, S. 156 (Gundobad). - Frcd. IV 21 (wie 
Anm. 22) S. 129 (Sigibert), IV 24, S. 130 (Childebert und Corbus), IV 29, S. 132 (Merowech). Daß 
die Söhne Theudcrichs II. verschiedene Mütter hatten, ergibt sich aus der Vita Columbani I 18 und 
19, bg. v. BauNo Kxuscrt (hIGH SS rer. Germ. in usum schol., 1905) S. 187ff. 

231 Aus der Wendung gcrdam putlk namen Rcgnelrudae atttrati tuae adstivit (Frcd. IV 59 [wie Anm. 22] 
S. 150) geht immerhin hervor, daß es sich um keine reguläre Ehe handelte. 

ist Chlothar II: poslrtmum mulitnem et putllarum ncggutianibru nimicun anrauen: (Frcd IV 42, S. 142). - 
Dagobert 1.: Nomina contubinarum, ea quad plures fuirsent, increvit huius cbronice interi (ebd. IV 60, 
S. 151). - Chlodwig II.: Fuit Gutem ipte Cblodorru ornat lpureicia dedituc, fornicarius et inlusor femicuc- 

rum, gulat et ebritlate dediluc (Liber Hist. Fr. 44 [wie Anm. 49] S. 316). 
13= Hist. Fr. lII 22 und 23,5.122 und 123. 
l' Vgl. S. 52ff. 
" Hist. Fr. V 17, S. 214ff. und V 20, S. 2228. -Marius von Avenches verzeichnete zu 565 den Tod eines 

dux Magnaeharius, der allem Anschein nach mit dem Schwiegervater Gunthrams identisch war. 
135 Hist. Fr. IV 17, S. 150. Wiliacharius und seine Gattin suchten nach dem Untergang Chramns Asyl 

in St. Martin de Tours und steckten die Basilika in Brand - vermutlich, weil sie in Tours auf 
Widerstand stießen (ebd. IV 20, S. 152 und X, XVIII, S. 534). - Unsicher ist, ob der Schwieger- 

vater Chramns zu identifizieren ist mit den zu 584 und 590 genannten comes \Viliacharius von 
Orleans (Hist. Fr. VII 13, S. 334 und X 9, S. 493ff. ). 

136 Brodulfus (Brunulfus), der Bruder der beiden Schwestern, war affenbar der Mentor von Sigihilds 
Sohn Charibert (Frcd. IV 56 [wie Anm. 22] S. 149 und IV 58, S. 150). 

in Lüov LEviu.. uN, Etudcs mcrovingicnncs. La charte de Clotildc (Bibliotheque dc l'$cole des 
ehartes 105,1944, S. 5-63) S. 20. 
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Aus dem Gesinde kamen die Schwestern Merofled und Marcoveifa (Chari- 
bert I. ) sowie Theudogild (Charibert I. )138, Austrechild-Bobilla (Gunthram)130, 
Bilichild (Theudebert II. ) und wohl auch Theudechild (Theudebert II. )140, Nante- 
child (Dagobert I. )141 und Baltchild (Chlodwig II. )112. Hier wäre nach der 
Frankenchronik des frühen B. Jahrhunderts auch Fredegund einzuordnen143. 
Unfreier Herkunft waren mit Sicherheit Bilichild und Balthild. Alle Genannten 
erhielten indessen Rang und Stand von Königinnen und wurden von den 
Konkubinen deutlich unterschieden. 

Keine zeitgenössischen Quellenaussagen liegen vor über Stand und Ver- 
wandtschaft der Königinnen Guntheuca (1. Chlodomer, 2. Chlothar I. ), Ultro- 
gotho (Childebert I. ), Chunsina (Chlothar I. ), Ingoberga (Charibert I. ), Audovera 
und Fredegund (Chilperich I. ), Faileuba (Childebert II. ), Haldetrud und Berthe- 
trud (Chlothar II. ), Vulfegund und Berchildis (Dagobert I. ), Chimnechild (Sigi- 
bert III. ) und Chrodichild (Theuderich IH. ). Der Status der Königin ist für alle 
außer Chunsina bezeugt. 

Aus der Übersicht geht hervor, daß Ehen mit Prinzessinnen aus fremden 
Königshäusern bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts häufig, bei der austrasischen 
Linie sogar die Regel waren. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch 
Guntheuca und Ultrogotho, deren Namen burgundische resp. gotische Herkunft 
vermuten lassen, aus fremden Königs- oder Fürstengeschlechtern stammten. 
Ein Einschnitt liegt bei den Söhnen Chlothars I. Die letzten Ehen mit aus- 
ländischen Königstöchtern haben Sigibert I. (566) und Chilperich I. (um 567) 
geschlossen. Später hört man nur von einer Verlobung Childeberts U. mit der 
bayrischen Herzogstochter Theudelind (vor 589)141, die durch ihre Mutter 
Waldrada aus dem langobardischen Königshaus der Lethingen stammte, und 
einer Werbung Theuderichs H. um die westgotische Prinzessin Ermenberga 
(607). Obwohl die Braut an den frankoburgundischen Hof gesandt wurde, 
kam die Ehe nicht zustandel45. 

Der einzige merowingische Königssohn, der schon im Kindes- oder Knaben- 
alter mit einer ausländischen Prinzessin verlobt wurde, war nach unserer Kennt- 

las Hist. Fr. IV 26,5.157. 
139 Hist. Fr. IV 25, S. 156ff. und V 20, S. 228 (aus der famiiia des Magnacharius). 
140 Fred. IV 35 (wie Anm. 22) S. 134 (Bilicbild, gcam Brunecbildir a negraiatoribus mercarerat) und IV 37, 

S. 138 (Thcudechild, als pralla bezeichnet). 
141 unam ex Pirellis de menisterio (Fred. IV 58, ebd. S. 150). 
142 Quarr de parlibut irantmarinit dirina proridenlia adrocant, ei rili pfd 10 renmuiata, bur adrrrit ... Recepla 

eil a principe Francontm ... Erebinaaldo guedam, in ruins ministerio ipta adolescent bonerlissime conrersala 
est ... (Vita Balthildis 2, hg. v. BRUNO Kiwscu [MGH SS rer. Merov. 2,1888] S. 483). 

143 L. Hist. Fr. 31 (wie Anm. 49) S. 292 (exfamilia inJna-der Königin Audovcra). 
144 Fred. IV 34 (wie Anm. 22) S. 133. Thcudclind heiratete später den Langobardcnkönig Authari. 

Die Hochzeit mit Authari fand anscheinend am 15. Mai 589 statt: Se1LNEIDER (wie Anm. 3) S. 27. 
145 Fred. IV 30 (wie Anm. 22) S. 132. Nach Fredegar hat sich Brunichild sowohl der Ehe Cllildebcrts 

mit Thcudclind wie der Ehe Theuderichs H. mit Ermcnberga widersetzt. Diese Angaben sind 
glaubhaft; Fredcgar übergeht jedoch die politischen Hintergründe. Garibald, der Vater Theudelinds, 
gehörte einer austrasischen Adelsopposition an und bekämpfte namentlich die antilangobardischc 
Außenpolitik Brunichilds. \Viterich, der Vater Ermenbergas, scheint eine arianische Opposition im 
gotischen Spanien begünstigt zu haben. 
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nis Theudowaldl46. Theuderich II. war 21 Jahre alt, als er um die Gotentochter 

warb. Die 30 erreicht resp. überschritten hatten Sigibert I. und Chilperich I. bei 
der Hochzeit mit Brunichild und Galswinth, Theudebert I. bei seiner Verlobung 
mit \Visigard (531), sehr wahrscheinlich auch Theuderich I. beim Abschluß 

seiner Ehe mit Suavegotta. Chlothar I. zählte mindestens 24-27 Jahre, als er 
531 Radegund heimführte, und auch Chlodwig, der `primus rex', kann bei der 
Hochzeit mit Chrodechild nicht jünger gewesen sein. 

Die Merowinger haben also Ehen mit auswärtigen Prinzessinnen durchweg 

erst in einem Alter geschlossen, in dem sie längst Beziehungen zu anderen 
Frauen unterhielten. Es liegen Zeugnisse vor, daß sie beim Abschluß von Ehen 

mit fremden Königstöchtern, die eindeutig den Charakter der Muntehe trugen, 
die Verpflichtung eingehen mußten, alle bis dahin bestehenden Bindungen an 
andere Frauen zu lösen und die königliche Gattin nie zu entlassen147. Die 
Frankenkönige haben in der Tat - soweit überprüfbar - in solchen Fällen 

wenigstens fürs erste ältere Beziehungen abgebrochen und eine regina aus 
anderem Königsgeschlecht nie verstoßen. Ehen mit auswärtigen Prinzessinnen 

waren anscheinend nur durch den Klostereintritt der Königin, wie im Falle 
Radegunds, oder durch den Tod zu scheiden198. Dieses Rechtsprinzip erklärt die 
Ermordung Galswinths am Hof Chilperichs: nur der Tod der Königin machte 
den Weg frei für eine neue Ehe des Königs mit Fredegund. Ansonsten waren 
Fälle gewaltsamer Beseitigung der Gattin äußerst selten149. 

146 Theudowald wurde vor dem Vollzug der Ehe seines Vaters mit der Langobardin Wisigard (537) 

geboren (Hist. Fr. ? d127, S. 124) und war bei seinem Regierungsantritt um die Jahreswende 547/548 

noch nicht mündig (ebd. IV 6, S. 139). Terminus a quo für seine Geburt ist die 532/533 geknüpfte 
Verbindung des Vaters mit Theudowalds Mutter Deotcria, die - vielleicht im Hinblick auf die 
Geburt des Sohnes - 534 durch eine Eheschließung sanktioniert wurde (111 23, S. 122). Theudo- 

wald könnte also 547 durchaus schon 13 Jahre alt gewesen sein. Daraus ergibt sich ein Indiz für die 
Geltung des IMfündigkeitsalters von 15 Jahren um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Die Ehe mit 
Waldrada schloß Theudowald erst, cum iam adtltus esset (Hist. Fr. IV 9, S. 140). Die Verlobung 

wurde aber sicher vor dem langobardischen Dpnastiewcchscl von 547/548 stipuliert, mit dem die 
Langobarden zugleich einen politischen Frontwechsel vollzogen: WEtu IR (wie Anm. 93) S. 140f . 
Wahrscheinlich kam Waldrada mit ihrer älteren Schwester Wisigard oder bald nach deren Hochzeit 

schon an den fränkischen Hof. Sie könnte etwas älter gewesen sein als ihr mcrowingischcr Ver- 
lobter. 

147 Quad ridrnr Cbilperkur rex, cum iam pluns baberei uxores, sororem eiru (Brunichildis) Gakuinibam ex- 

petiit, promitters per legaisu se alias relitturum, tartum eondignam sibi regnique prolem mereretur accipere ... 
C= q= (Galsuintha) se regi g wertrttur assidtae iniurias perferre diceretque, mdlam se dignitatem cum 

eodem babere, pdüt, ut rrlutis ! beraumt quas serum detukrat, libere redire permittcreitir ad patriant. Quad 

i!! e per irgrasa diuimolans, rerbis earn lenibus denrukit (I-list. Fr. IV 28, S. 160f f. ). - Cbilperku: 

Gerbylisird n ... 
babail u rarem, rsILr. qucns Fre&, gwdtm et alias quas babebat ttxores. Posiea iranscendnu 

rcrremertum, quern Gotborum kgatk d' Berat, re umq. ýans Gacbyloisindam de eulmine regui degradarit, iptamque 

ruýrlcri fitit (Fred. III 60 [wie Anm. 22] S. 109). - Werbung Theuderichs II. um Ermenberga: 

Ibique d: tis satramertis, ut a Tbaderiezm ne -q--- a regro degradaiur, ipsamque accipiunt et Tbeuderico 

Calibonro praemtaat (Fred. IV 30, ebd. S. 132). 

148 wenn Galswinth um ihre Entlassung in die Heimat bat, so ist doch bezeichnend, daß Chilperich 
darauf nicht einging. 

119 Bezeugt ist nur die Ermordung Bilichilds im Jahre 610 durch Thcudebert II., der anschließend 
Theudechild als Gattin heimführte (Fred. IV 37 [wie Anm. 22] S. 138). 
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Die merowingischen Könige und Königssöhne scheinen in der Regel 

schon bald nach ihrem Eintritt in die Mündigkeit, d. h. mit 15 Jahren geheiratet 
zu haben. Ob es sich dabei um Friedel- oder Muntehen handelte, ist schwer zu 
entscheiden. Es scheint aber, daß sie ausnahmslos lösbar waren und auch gelöst 
wurden, wenn der König eine neue Ehe schloß. Daß ein Herrscher mehrere 
Ehefrauen nebeneinander hatte, kam anscheinend nicht vor150. Gregor von 
Tours hat Friedelehen gelegentlich als nmatrimonirun bezeichnet151, sie aber trotz- 
dem nicht immer deutlich vom Konkubinat unterschieden. So dürfte die Mutter 
Theuderichs I. trotz Gregor nicht eine concubina, sondern eine Friedel Chlodwigs 

gewesen sein. Denn Theuderich war erbberechtigt, während die Söhne von Bei- 
schläferinnen aus dem Gesinde ursprünglich wohl von der Erbfolge ausge- 
schlossen waren. Aus dem gleichen Grunde - Erbfähigkeit des Sohnes 
Chramn - ist auch Chunsina als Gattin Chlothars I. anzusprechen. 

Eine Veränderung zeichnete sich ab, als Gunthram seinen Sohn Gundobad 
von der Konkubine Veneranda, einer ancilla, allem Anschein nach Erbrechte 
einräumte. Gregor spricht den neuen Grundsatz im Hinblick auf die Söhne 
Gunthrams von Austrechild ad 577 deutlich aus: quod praeter»lissis rann generibus 
fenlinarum regis vocitantur liberi, qui de regibra firerant procreatil52. Zugleich bürgerte 

sich die Sitte ein, Konkubinen aus dem Gesinde zu reginae zu erheben, d. h. 

mit ihnen eine Ehe einzugehen. 
Muntehen konnten nur mit Mädchen freier Herkunft geschlossen werden. 

Auch für Friedelehen dürfte dieser Grundsatz bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts 

gegolten haben. Mit der Erhebung von Konkubinen aus dem Gesinde zu reginae 
scheint Charibert I. den Anfang gemacht zu haben. Gunthram folgte seinem 
Beispiel, als er um 566 die ancilla Austrechild heiratete. Wenn Fredegund, wie 
der Liber Historiae Francorum behauptet, ex familia infxa der Königin Audo- 
vera kam, blieb Chilperich I. nicht lange zurück. Im Ostreich bürgerte sich die 
neue Sitte vielleicht unter Childebert II., jedenfalls aber um 600 unter Theude- 
bert U. ein. In Frankoburgund sind Erhebungen von Konkubinen zu Königin- 
nen unter Theuderich II. nicht bezeugt' . In Neustroburgund dagegen führten 
Dagobert I. und Chlodwig II. die Sitte weiter. Dann scheint ein Rückschlag 
eingetreten zu sein. Ob Chimnechild, die Gattin Sigiberts III, von Auster, niederer 
Herkunft war, ist sehr fraglich. Childerich II. heiratete seine austrasische Cousine 

1so Die einzige Stelle, die auf ein Nebeneinander mehrerer Ehefrauen schließen lassen könnte, findet 
sich bei Frcd. IV 60, ebd. S. 151: Regime rem (Dagoberti) baec fattent: RTanlecbildis, Valfegmdiz et 
Bercbildit. Nantechild war nach Dagobcrts Tod Regentin für ihren Sohn Chlodwig H. Sie kann 
jedoch wie Chilperichs I. Gattin Audovcra, die gleichfalls erbberechtigte Söhne hatte, entlassen 
worden sein, ehe Dagobcrt die beiden anderen Damen zu Königinnen erhob, ohne als Mutter des 
ncustro-burgundischen Thronerben den Titel regina zu verlieren. 

151 So die Ehe Thcudcbcrts I. mit Deoteria, die man wohl als Friedelchc auffassen muß. Denn Dcoteria 
war vorher bereits verheiratet und hatte von ihrem ersten Gatten eine Tochter (Hist. Fr. 111 22-26, 
S. 122ff. ). 

15: Hist. Fr. V 20, S. 228. 
1Jy Sie sind auch unwahrscheinlich. Denn Fzedegar, der die beiden austrasischen Königinnen unfreier 

Herkunft deutlich als uxorct Thcudebezts II. kennzeichnet, spricht bei Thcuderich II. nur von 
Konkubinen. Die Söhne der Konkubinen galten allerdings als voll erbberechtigt. Ein Mann wie 
Columban empfand dies als Skandal (vgl. Anm. 129). 



Studien zur merowingischen Dynastie 43 

Bilichild. Chrodichild, die Gattin Theuderichs III., war vermutlich eine Ver- 
wandte aus dem Merowingerhaus oder doch Angehörige der Optimatenschicht. 
Mit ihr brechen die Nachrichten über die merowvingischen Königinnen ab. 

In den zwei Jahrhunderten von Chlodwig bis zu Theuderich III. lassen sich 
nur zwei Könige nachweisen, die ausschließlich mit Unfreien verheiratet waren: 
Theudebert H. und Chlodwig H. Geht man der Reihenfolge der Eheschließungen 
bei den anderen Merowingern nach, so stellt man fest, daß in keinem überprüf- 
baren Fall die Heirat mit einem Mädchen aus dem Gesinde oder ministerirun der 
Heirat mit einer Vollfreien voraufging. Man band sich also an eine Frau niederer 
oder unfreier Herkunft in der Regel nur, wenn die Ehe mit einer Vollfreien 
durch den Tod der Gattin gelöst oder aus anderen Gründen gescheitert war. 
Bei der Entlassung von Königinnen aus der Optimatenschicht scheint die 
Kinder- oder Söhnelosigkeit eine größere Rolle gespielt zu haben als die Leiden- 

schaft, die ja auch im Konkubinat befriedigt werden konnte. So hatte Charibert I. 

von seiner ersten Gattin Ingoberga nur eine Tochter. Gunthrams Sohn aus der 
Ehe mit Marcatrud war gestorben, als der König die Magd Austrechild heim- 
führte. DagobertI. entließ nach einer späteren Quelle Gomatrud eo quod esset 
sterilisls'. Lediglich bei der Entlassung Audoveras und der Ermordung Gals- 

winths wird ein Liebesdrama sichtbar: die verzehrende Leidenschaft des Königs 
für Fredegund. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich Rückschlüsse auf die Herkunft 

einiger Königinnen des 6. Jahrhunderts. Trifft es nämlich zu, daß Frauen aus 
niederem oder unfreiem Stand erst seit 561 zu Königinnen erhoben wurden, so 
sind Guntheuca und Ultrogotho - falls sie nicht aus fremden Königshäusern 

stammten - den reginrae aus Optimatenfamilien zuzurechnen. Trifft es weiter zu, 
daß Frauen aus niederem oder unfreiem Stand in der Regel erst nach der 
Beendigung voraufgehender Ehen mit Vollfreien zu Königinnen erhoben wur- 
den, so stammten auch Ingoberga und Audovera aus dem Kreis der fränkischen 
Aristokratie. 

Faßt man die Zahl der Ehen ins Auge, so steht Chlothar I. mit fünf Frauen 

eindeutig an der Spitze. Am nächsten kamen ihm Charibert I. und Dagobert I. 

mit jeweils vier regintae. Theudebert I., Chilperich I. und Chlothar H. hatten nur 
drei"-, Theuderich II., Gunthram und Theudebert II. nur zwei Königinnen. 
Wie bereits erörtert, lösten sich die Ehefrauen oder reginae aber zeitlich ab, so 
daß keine Vielweiberei im strengen Sinne herrschte156. Einige Ehen wurden 
durch den Tod gelöst. Aus dem Leben schieden vor der nächsten Ehe ihres 
GattenWisigard (Theudebertl. ), Marcatrud (Gunthram), Galswinth (ChilperichI. ), 
Haldetrud (? ), Berthetrud (ChlotharII. ) sowie Bilichild (Theudebertll. ). Ermordet 

wurden Galswinth und Bilichild. Audovera wurde hingerichtet, aber erst bei 
der Rebellion ihres Sohnes Chlodowech, geraume Zeit nach ihrer Trennung 

von Chilperich. 

iu Gesta Dagoberti 22 (wie Anm. 71) S. 408. 
us Theudebert I. nahm nach der Entlassung Deoterias und dem Tod Wisigards eine dritte ungenannte 

Dame zur Frau ([-list. Fr. III 27, S. 124). 
tc Der Koalvbinat bleibt hier unerörtert. 



44 Eugen Ewig 

Lösung der Ehe durch Eintritt ins Kloster ist nur für Radegund bezeugt. 
Theudogild wurde erst nach dem Tode ihres Gatten von ihrem Schwager 
Gunthram, dem sie sich vergeblich angeboten hatte, ins Kloster verwiesen157. 

Entlassen wurden, soweit erkennbar, Deoteria (Theudebert I. ), Ingund 
(Chlothar I. ), Ingoberga, Merofled (? ) und Theudogild (Charibert I. ), Audovera 
(Chilpcrich I. ) und Gomatrud (Dagobert I. ). 

Gregor von Tours verzeichnete den Wechsel der regina i. a. ohne Kommen- 
tar, Fredegar äußerte schon deutlichere Kritik158. Mit der Zeit scheint sich das 
Eherecht unter kirchlichem Einfluß geändert zu haben. Schon bei den älteren 
Merowingern gaben durchaus nicht alle Ehen Anlaß zur Beanstandung von kirch- 
licher Seitelb8. Eine ganze Suite von reginae ist in späterer Zeit nur noch bei 
Dagobert I. nachzuweisen. Theuderich II. erregte den Zorn Columbans wegen 
seiner Konkubinen, erhob aber anscheinend keine von ihnen zur Gattin. 
Chlodwig II. galt als Wüstling, hatte aber doch nur eine regina. Wenn sich die 
Merowinger allmählich dem strengeren kirchlichen Eherecht beugten, hielten 

sie sich zunächst wohl mit Konkubinen schadlos. Indessen hat die allgemein 
verbreitete Auffassung, daß die Dynastie schließlich in geschlechtlicher Aus- 

schweifung entartete, keine Stütze in den Quellen. Diesbezügliche Vorwürfe 

richteten sich gegen Theuderich II., Chlothar II., Dagobert I. und Chlodwig H. 
Wie sich die Sitten an den Königshöfen in der Spätzeit von 650 bis 750 ent- 
wickelten, erfahren wir nicht. 

Die in der älteren und mittleren Merowingerzeit nicht seltene Entlassung 
der Gattin und Königin bedeutete nicht zwangsläufig Ungnade. Audovera, die 

erste Gattin Chilperichs I., residierte als relicta in Rouen oder im Rouennais, wo 
auch der Witwensitz ihrer Nachfolgerin Fredegund lag110. Theudogild, die im 
letzten Jahr Chariberts I. der Rivalin Marcoveifa weichen mußte, war nach dem 
Tode Chariberts noch im Besitz beträchtlicher tbesanri'67. Als Chlothar I. der 
Königin Ingund eröffnete, daß er sich ihrer Schwester Arnegund zugewandt 
habe, erwiderte sie: Ouod bonuni videtur in oculis domini mei faciat; tantrunr ancilla 
lila cum gratia regis vivat'61. 

Die relictae blieben demnach wohl in der Regel wie die vidruae im Besitz 
ihrer Ausstattung, mußten aber aus begreiflichen Gründen den Hof verlassen, 
wie das Beispiel Audoveras und auch Ingobergas zeigt, die wohl nach ihrer 
Trennung von Charibert I. nach Tours zog16 Die vidirae blieben an der sedes 

157 Hist. Fr. IV 26, S. 159. 
iss So gegenüber Dagobert I. (Fred. IV 60). Die Kritik an Chlothar II. (ebd. IV 42) bezieht sich auf 

geschlechtliche Ausschweifungen und trägt keinen spezifisch eberechtlichen Charakter. 
3S. Dies gilt etwa für Chlodwig, Theuderich I. und Theudowald, Chlodomer und Childebertl., Gunthram 

und Sigibcrt I., dann auch für Childebcrt II., Theudebert II. und Chlothar II. Zu beachten ist dabei 
allerdings die sehr unterschiedliche Überlieferung über die einzelnen Herrscher. Ferner sei nochmals 
bemerkt, daß hier nur das Eherecht zur Debatte steht und der Konkubinat außer Betracht bleibt. 

160 Merowcch zog 576 nach Rouen unter dem Vorwand, seine Mutter Audovera zu besuchen (Hist. 
Fr. V 2, S. 195). - Gunthram wies Fredegund nach dem Tode Chilperichs anscheinend die riiia 
Vaudreuil im Rouennais als Witwensitz zu (Hist. Fr. VII 19, S. 339). 

ist Hist. Fr. IV 3, S. 137. 
162 Ingoberga starb in Tours, nachdem sie dort ihr Testament errichtet hatte: Hist. Fr. IX 26, S. 445. 
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regia, wenn die Erbfolge reibungslos verlief. Chlodwigs Gattin Chrodechild 
siedelte anscheinend erst nach der Tragödie der Chlodomersöhne 531 von Paris 
nach Tours über'63. Theuderichs I. Gattin Suavegotta lebte in Reims. Brunichild 
fiel bei der Ermordung Sigiberts I. in die Hand ihres Schwagers Chilperich, der 
sie 576 in Rouen internierte, dann aber an den Hof ihres Sohnes Childebert II. 
zurückkehren ließ. Hingegen wurde Ultrogotho mit ihren Töchtern nach dem 
Tode Childeberts I. `verbannt', als Chlothar I., der mit Childebert in sehr ge- 
spannten Beziehungen gestanden hatte, 558 das Pariser Reich seines Bruders 
übernahm'64. Es handelte sich indessen nur um eine vorübergehende Exi- 
lierung aus Paris, da Charibert I. der Tante und den Cousinen wohl wenige 
Jahre später die Rückkehr gestattete'. 

Als Mutter und selbst als Großmutter eines unmündigen Königs spielte 
die Königinwitwe am Hof eine aktive Rolle'ss. Chlodwigs Witwe Chrodechild 
übernahm 524 die Sorge für die Söhne Chlodomers, ihre Enkel187. Als Regentin- 
nen haben namentlich Brunichild, Fredegund und Balthild, aber auch Nantechild, 
Chimnechild und Chrodechild, die Witwen Dagoberts I., Sigiberts III. und 
Theuderichs III. in die Geschichte des Frankenreiches eingegriffen. Unfreiwillig 
war der Rücktritt Brunichilds von der Regierung des Ostreiches (599), Balthilds 
von der Regierung Neustroburgunds (um 665). In beiden Fällen setzten die 
Großen die `Verbannung' der Königinwitwe durch. Brunichild zog an den 
frankoburgundischen Hof ihres jüngeren Enkels, Balthild in das von ihr ge- 
gründete Frauenkloster Chelles. 

Relictae und vom politischen Schauplatz zurückgetretene viduae residierten 
auf den ihnen zugewiesenen villae. Aber schon Chrodechild nahm nach 531 ihren 
Witwensitz wohl in dem von ihr gegründeten Frauenkloster St. Peter bei der 
Abtei St. Martin von Tours'ss. Gregor von Tours stellt sie in seinem Nachruf 
als Vorbild einer königlichen \1Vitwe heraus:... fit putarettir eo tempore non regina, 
sed propria Dei antilla ipsi . edolo deservire .. 119. Ähnlich, nur knapper, schildert 
Gregor Chariberts quondam relicta Ingoberga bei ihrem Tod 589 als nudier valde 
cauta ac vitae religiosae praedita, vigiliis et orationibuu atgne ely»losiottis non ignaval7o, 

163 Gregor von Tours berichtet zwar, daß Chrodechild pall nfarlent viri sui nach Tours zog und Paris 
nur noch selten besuchte (Hist. Fr. U 43, S. 94). Die Zeitangabe ist jedoch relativ vage. Chrodechild 
hatte, wie Gregor an anderer Stelle berichtet, 524 die Sorge für die ChIodomersöhne übernommen 
(ebd. III 6, S. 103). Sie befand sich mit ihren Enkeln zum Zeitpunkt der Tragödie, die, wie Dupxez 
(wie Antr. 2) überzeugend dargelegt hat, auf 531 zu datieren ist, in Paris (Hist. Fr. 111 18, S. 117ff. ). 
Diesen Angaben ist wohl zu entnehmen, daß Chrodechild erst 531 endgültig nach Tours übersiedelte. 

'" Hist. Fr. IV 20, S. 152. 
165 Die Fürsorge Chariberts für Ultrogotho und ihre Töchter rühmt Venantius Fortunatus, Carm. VI 2 

(wie Anm. 126) S. 131. Daß Ultrogotho weiterhin mit Paris verbunden blieb, zeigt die Fälschung 

von St. Gcrrnain-des-Pr&s: PAawzssus (wie Arun. 127) 1, Nr. 172. Die Witwe Childeberts I. wurde 
auch in St. Germain bestattet: KzücER (wie Anm. 75) S. 113. 

i" Vgl. SCiLxranr. R (wie Anm. 3), insbesondere die Zusammenfassung S. 246ff., wo auch die hier 
nicht berührte Frage der Einbeirat behandelt ist. 

taT Vgl. Anm. 165. Ob man hier von Regentschaft sprechen kann, sei dahingestellt. 
tca Vita S. Chrothildis 11, hg. v. BR" -o KRUSCit (bIGH SS rer. Merov. 2,1888) S. 346. 
1t° Hist. Fr. 11118, S. 120. 
1'0 Hist. Fr. L126, S. 445. 
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Aus späterer Zeit ist Balthild zu nennen, die in ihrer Gründung Chelles conversari 
sub integra regula religionis ... decreverat171. Die drei Königinnen nahmen offenbar am 
Gottesdienst und an den religiösen Übungen ihres Klosters teil. Aber keine von 
ihnen ist Nonne geworden, im Unterschied zu Radegund, die sich zur diacona 

weihen ließ172. Daß man im Bereich einer eigenen Klosterstiftung auch als 
Dame leben konnte, ohne tiefer vom religiösen Geist ergriffen zu sein, zeigt das 

später zu erläuternde Beispiel der Ingitrud, einer nahen Verwandten des Königs- 
hauses. Die im Bereich der Städte angelegten Klostersitze Chrodichilds und 
Ingitruds sowie Radegunds Heiligkreuzabtei von Poitiers entsprachen dem 
Lebensstil des 6., der ländliche Klostersitz Chelles dem Lebensstil des 7. Jahr- 
hunderts. 

VIII. DIE MEROWINGISCHEN PRINZESSINNEN 

Die Nachrichten über die Töchter der Könige fließen weit spärlicher als die 
Berichte über die Söhne. Immerhin sind aus den Quellen etwa 20 Prinzessinnen 
bekannt, darunter 18 mit Namen. 

Werbungen um merowingische Königstöchter ergingen von den Höfen 
der Ost- und Westgoten, der Langobarden, der Warnen an der Rheinmündung 

und der Angelsachsen. 
Theoderich der Große heiratete um 494 Childerichs I. Tochter, Chlodwigs 

Schwester Audofleda173. Die Werbung Totilas um eine Tochter Theudeberts I., 
wohl die von Venantius Fortunatus genannte Prinzessin Berthoara, wurde von 
Theudebert abgewiesen (Sommer 547)174. 

Der Westgotenkönig Amalarich heiratete, wohl um 526, Chlothchildis, eine 
Tochter Chlodwigs und Chrodichilds. Die Ehe war unglücklich. Chlothchild 
starb Ende 531 auf der Heimreise in die Franciau9. Ihre Großnichte Ingund, 
die älteste Tochter Sigiberts I. und Brunichilds, wurde 579 mit Hermenegild, 
dem ältesten Sohn des Königs Leovigild, vermählt. Sie wurde mit ihrem Sohn 
Athanagild nach dem gescheiterten Aufstand ihres Gatten durch die Kaiser- 
lichen aus Spanien entführt und starb 585 auf der Fahrt nach Constantinopel in 
Carthago17b. Leovigild hat vielleicht schon 579/580 auch um eine Tochter Chil- 

171 Vita S. Balthildis 7 (wie Anm. 142) S. 490. 
172 Vita S. Radegundis I 12, hg. v. BRuNo KRuscit (l1MGH SS rer. Merov. 2,1888) S. 368. 
173 Hist. Fr. 111 31,5.126. - Anonymus Valesianus 63, hg. v. Tltronott 1%Iostsismi (M GH AA 9,1892) 

S. 322. - Jordanes Getica 57, bg. v. TanoDOx MouusL- (MGH AA 5,1 1882) S. 134. 
174 Prokop, Bell. Goth. III 37,1 und 2 (Werbung Totilas). - Venantius Fortunatus, Carm. 11 11 (wie 

Anm. 126) S. 40, verfaßt um 565/567. Prokop nennt weder den Frankenkönig noch seine Tochter 
mit Namen, doch besteht Einmütigkeit darüber, daß die Werbung nur an Thcudebcrt I. gerichtet 
gewesen sein kann. Von Theudebert I. ist nur eine Tochter bekannt, deren Namen Vcnantius 
Fortunatus überliefert. Da der Frankenkönig Totilas Werbung mit den Hinweis ablehnte, der 
Gotcnkönig habe Rom nicht halten können, ist die Wiedereinnahme Roms durch Bdisar im April 
547 Terminus a quo für die Abweisung. Terminus ad quem ist Theudcbcrts Tod zu Ende des 
gleichen Jahres. 

175 Johannes von Bidaro, Chronica, zu 579, bg. v. TntoDos. llfointsw; (111GI-I AA 11,1894) S. 215 
(Eheschließung). - Hist. Fr. V 38, S. 243f% (Konflikt und Rebellion Hermcnegilds), VI 40, S. 310 
(Übergabe Ingunds an die Kaiserlichen), VIII 28, S. 390 (Tod Ingunds in Afrika). - Vgl. zuletzt: 
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perichs I. für seinen jüngeren Sohn Rekkared angehalten. Er drängte 584 auf 
den Vollzug des Abkommens. Chilperich, der ursprünglich anscheinend Audo- 

veras Tochter für Rekkared bestimmt hatte, entschied sich für Fredegunds 
Tochter Rigunth. Die Braut gelangte aber nur bis Toulouse, da ihr Vater Ende 
September/Anfang Oktober 584 ermordet wurde176. Rekkared hielt drei Jahre 

später um Ingunds jüngere Schwester Chlodoswinth am austrasischen Hof an. 
Brunichild und Childebert II. nahmen die Werbung unter Bruch einer früheren, 
dem Langobardenkönig Authari gegebenen Zusage an177. Doch kam auch diese 
Ehe nicht zustande. 

Eine gleichnamige Tante Chlodoswinths, Tochter Chlothars I. und der 

älteren Ingund, wurde in den Jahren 556-560 dem Langobardenkönig Audoin 

vermählt. Sie ist noch vor dem Abzug der Langobarden aus Pannonien (Ostern 

568) gestorben93. Die jüngere Chlodoswinth wurde, wie erwähnt, 586 dem 
Langobardenkönig Authari versprochen, aber dann doch versagt. Der austra- 
sische König Theudebert H. verlobte 604 eine ungenannte Tochter dem erst 
zweijährigen langobardischen Thronfolger Adaloald65. Der Vater kam um (612), 
bevor die Ehe vollzogen werden konnte. Die Braut mag mit einer gleichfalls 

ungenannten Tochter Theudeberts identisch gewesen sein, der der Oheim 
Theuderich H. nachgestellt haben soll178. Doch ist die einschlägige Quelle nicht 
zeitgenössisch, der Bericht romanhaft gefärbt. 

Theudechild, die Tochter Theuderichs I. und Suavegottas, heiratete wohl in 
den 40er Jahren des 6. Jahrhunderts Hermegisclus, den König der nördlich der 
Rheinmündung wohnenden Warnen. Sie kehrte nach dem Tode ihres Gatten 

vermutlich um 548/549 ins Frankenreich zurück-179. 
Bertha, die Tochter Chariberts I. von Paris und Ingobergas, wurde wohl in 

den 60er Jahren des 6. Jahrhunderts mit dem angelsächsischen Bretwalda Aedil- 

berct von Kent vermählt. Sie überlebte ihren Gatten, der im Jahre 616 starb180. 

WALTER GOFFARr, Byzantine Policy in the West under Tiberius II and Maurice: The prctcndcrs 
Hermenegild and Gundowald (Traditio 13,1957, S. 73-118). 

IY I-list. Fr. VI 34, S. 304ff. zu 584 (Werbungsgesandtschaft mit Hinweis auf eine tonvenienlia as lerior), 

VI 40, S. 310 (zweite Werbungsgesandtschaft, April 584), VI 45, S. 317 (dritte Gotcngcsandtschaft, 

September 584; Entsendung Rigunths), VII 9,5.331 (Ankunft in Toulouse und Ausplünderung 

nach dem Tod des Vaters). 
aa Hist. Fr. LX 16, S. 430ff. zu 587 (Werbung Rekkareds), IX 26, S. 444 (Annahme der Werbung mit 

Hinweis auf das frühere Verlöbnis mit Autbari). 

t: a L. Hist. Fr. 39 (wie Anm. 49) S. 309- 

1. M Prokop, Bell. Goth. IV 20. - Venantius Fortunatus Carm. IV 25 (wie Anm. 126) S. 94ff. Prokops 

sagenhaft gefärbter Bericht, der wohl auf Erzählungen von Angelsachsen am Kaiserhof zurückgeht, 
ist inseriert in Ereignisse des Jahres 551. Die Gewährsleute dürften, wenn man die Reisezeiten 

berücksichtigt, schon 550 Britannien verlassen haben. Damit ist ein ungefährer Terminus ad quem 

gegeben. Wenn Prokops Nachricht zutrifft, daß Theudeehild nach dem Tod ihres Gatten eigentlich 
ihren Stiefsohn Radigis heiraten sollte, dann aber von diesem heimgeschickt wurde, so fiel der Tod 

des Gatten wohl in die Zeit der Regentschaft für Theudowald (c. 548). Denn die Warnen hätten 

eine Provokation Theudebezts I. wohl nicht riskiert. Da Theudechild die zweite Gattin des Hermc- 

gisclus war und bereits einen erwachsenen Stiefsohn hatte, läßt sich die Heirat kaum über 540 

hinauf datieren. 
Isa Vgl. Anm. 86. Ansatz der Ehe Berthas mit Aedilberct: J. Al. WALLACE-I'IADRILL, Early Germanic 

Kingship in England and on the Continent, Oxford 1971, S. 24. 
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Nach dieser Zusammenstellung fallen die auswärtigen Heiraten merowin- 
gischer Prinzessinnen in den Zeitraum von 494 bis 579/580, doch sind Werbun- 
gen und Verlobungen bis 604 bekannt. Die Nachrichten brechen dann ab. 

Das Heiratsalter war bei Eheverbindungen zwischen Königshäusern, die 
vornehmlich unter politischen Gesichtspunkten geschlossen wurden, natürlich 
sehr variabel. Die Verlobung der Kleinkinder von 604 war sicher ein Aus- 
nahmefall. Nicht selten scheinen die Königstöchter die 20 erreicht oder über- 
schritten zu haben, wenn sie als Bräute die Heimat verließen181. Nur Ingund 
war nachweislich wesentlich jünger. Sie kann, als sie 579/580 nach Spanien zog, 
kaum älter als 13 Jahre gewesen sein. Die Altersgrenze für die Heiratsfähigkeit 
ist daher wohl bei 12 Jahren anzusetzen. 

Für Ehen merowingischer Königstöchter mit Söhnen aus Optimatenfamilien 
liegt nur ein Zeugnis vor, noch dazu ein unklares182. Es kann aber kaum zweifel- 
haft sein, daß diese Ehe nicht die einzige ihrer Art war. 

Drei merowingische Prinzessinnen sind nach unseren Zeugnissen ins 
Kloster eingetreten oder - besser - eingewiesen worden: Berthefledis und 
Chrodieldis, die Töchter Chariberts I. von Merofled und Theudogild, und 
Basina, die Tochter Chilperichs I. von Audovera. Die Einweisung Basinas ins 
Heiligkreuzkloster von Poitiers wurde im Herbst 580 von Chilperich im Zu- 
sammenhang mit seinen Maßnahmen gegen Audovera und ihren letzten noch 
lebenden Sohn Chlodowech verfügt, sie kam einer Verbannung vom Hofe 
gleich183. Die Annahme liegt nahe, daß auch Chrodieldis und Berthefledis nicht 
von sich aus ins Kloster gingen, sondern nach dem Tode ihres Vaters Charibert 
568 von den Oheimen eingewiesen wurden: Chrodieldis wie später Basina nach 
Poitiers, Berthefledis in das von Ingitrud, einer nahen Verwandten des Königs- 
hauses, gegründete Frauenkloster im Atrium der l fartinsabtei von Tours18'. 
Die Prinzessinnen kamen damit zugleich in die Obhut älterer Verwandter. 
Chrodieldis und Basina wurden Radegund, Berthefledis Ingitrud anvertraut. 

Die Eignung zum klösterlichen Beruf besaß offenbar keine von ihnen. 
Berthefledis war eine phlegmatische Natur, gdae et somao dedita et nnllam de officio 
Dei curax habeas. Sie verließ das Kloster - vielleicht um 577 - und zog ins 
Gebiet von Le Mans: gewiß auf Güter, die ihr dort zugewiesen waren185. 

181 Dieses Alter ist anzunehmen für Audofled (494), Chlothehild (526), Chlodoswinth (556-560), 
vielleicht auch für Bertha. 

182 Ttmc tarn: e cottvivi: Cbrodoaldur romine, qui amitam Tbeudeberti regis in eoniugium babebat, regi tarnen 
The uderico fidelis erat, ... rerpordit ... (Vita Columbani I 22 [wie Arm. 1291 S. 202). Wenn die un- 
benannte Dame die Vatersschwester Theudeberts war, war sie auch die Vatersschwester Thcudc- 
richs. Das Wort tarnen ist daher nicht recht verständlich. Ein Sinn würde sich nur ergeben, wenn 
amila hier Schwester der Mutter bedeuten würde, und auch dies nur unter der Voraussetzung, daß 
Thcudebcrt der Sohn Childeberts II. von einer Konkubine, nicht von der Königin Faileuba war 
(vgl. Anm. 63). War die amita Theudeberts eine Schwester Childeberts II., so wäre an Chlodoswinth 
zu denken, die, wie oben erörtert, zwar mit Authari und Rekkared verlobt wurde, aber keinen von 
ihnen heiratete. 

183 Hist. Fr. V 39, S. 247. 
les Hist. Fr. IX 39, S. 460 (Chrodicldis) und VI 34, S. 305 (Basina). 
185 Hist. Fr. IX 33, S. 451 ff. Zur Datierung vgl. Abschnitt IX. 
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Chrodieldis war in allem das Gegenteil ihrer Halbschwester: temperament- 
voll, eigenwillig und herrschsüchtig bis zur Gewalttätigkeit. Gegen die Königin 
Radegund wagte sie zwar nicht aufzumucken. Nach Radegunds Tod (t 13. August 
587) aber inszenierte sie eine regelrechte Revolte gegen die Äbtissin Leubovera 

und erschien schließlich mit ihrer Cousine Basina und 40 pitellae am 1. März 589 
in Tours vor dem verblüfften Gregor. Ihre Revolte beschäftigte die Könige und 
den Episkopat bis zur Metzer Synode vom November 590. Der Konflikt konnte 

nur durch die Entfernung Chrodieldis' aus der Abtei geregelt werden. Chariberts 

temperamentvolle Tochter erhielt eine villa im Poitou. Die sanftere Basina, die 

wohl nur von der Cousine verführt worden war, kehrte ins Heiligkreuzldloster 

zurück-186. 
Gewalttätigkeiten, aber außerhalb der klösterlichen Sphäre, werden auch 

von Chilperichs Tochter Rigunth berichtet. Die Prinzessin hielt der Mutter 
Fredegund 589 anscheinend ihre niedere Herkunft vor. Sie beanspruchte die 
Gerade der Königin aus dem Schatz ihres Vaters und die erste Stelle am Hof 
des königlichen Kindes Chlothar II. Anlaß zu Konflikten bot auch der Lebens- 

wandel der Prinzessin, die adnlteria sequebatur. Der Ausgang der Sache ist nicht 
überliefert'87. 

Indessen gaben nicht alle unverheirateten oder verwitweten Königstöchter 
Anlaß zu Skandalen. Theuderichs I. Tochter Theudechild, die als Witwe im 
Gebiet von Sens lebte'ss, und Theudeberts I. Tochter Berthoara, die in Mainz 
begütert war, hinterließen ein gutes Andenken als Wohltäterinnen der Kirchen, 
der Fremden und der Armenlss. Chlodoswinth und Chrodoberga, die Töchter 
Childeberts I. von Paris, scheinen mit ihrer Mutter Ultrogotho gleichfalls wohl- 
tätige Stiftungen gemacht zu haben-?. Über den Lebenswandel von Gunthrams 
Töchtern Chrodeberga (t 585/586) und Chlodichildis ist nichts Näheres bekannt. 
Von Childeberts II. Tochter Teudila ist nur überliefert, daß sie sich mit ihrer 
Großmutter Brunichild der westgotischen Heirat ihres Bruders Theuderich II. 

widersetzte190. Sie lebte also mindestens zeitweilig am frankoburgundischen 

Königshof und wird den austrasischen Hof wohl mit Brunichild verlassen haben. 
Abschließend sei bemerkt, daß die Königstöchter wie die Königinnen des 6. 

Jahrhunderts nicht nur mit Fiskalgütern, sondern auch mit Einkünften aus den 

civitates ausgestattet wurden. Dies geht hervor aus dem Vertrag von Andelot19' 

und einer Notiz Gregors, nach der Theudechild tribata aus der Auvergne erhieltl8s. 

I' Hist. Fr. LX 39-13, S. 460-475; X 15-17, S. 501-509; X 20, S. 513; X 22, S. 514. 

187 Hist. Fr. LX 34, S. 4541{ 
ias Theudechild wurde in der van ihr gegründeten Basilika St. Pierre-lc-Vif von Sens bestattet: KRÜGER 

(wie Anm. 75) S. 231 ff. Daß sie auch in Seas residierte, ist aus einer knappen Notiz Gregors von 
Tours zu erschließen: Tempore auf em Tbeudetbildae regirae Ntmnicbins quidam tribunur ex Arverno de 
Frauia put rtddita regirm crib da rererlent, Aulifiodorenrum urbem adivit causa tautum religion it (Gloria 

cont. 40 [wie Anm. 125] S. 773. Auxerre liegt an der Straße von Sens über Nevers in die Auvergne). 

Vgl. Anm. 126 für Theudechild und 174 für Berthoara. 

ýo Fred. IV 30 (, wie Anm. 22) 5.132. 
ut 

.., ut, rtitrid darnur Gm: tbcbrammur rtx frliee runt Cblotbilbeldae contalit and ... conttderit, in omnibus 

nbur ac4= torporibs, tars eiritatir gaam -Sri ref rediti, in lure et dominatioue ipriut debeant permanere. 
Ei ri qutid de agris fisealib tr rtl tpaitbur atg t: prattidia pro arbitrii ruti vokattate facere auf cuiquam ca ferne 

rolutrit, in perpttua ... tosrerretur (Eist. Fr. LX' 20, S. 436). 

4 Früh aineLkalichc Saxaca 8 
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IX. DAS LEBENSALTER DER MEROWINGER 

Kein in den Quellen genannter Merowinger erreichte das Alter von 
70 Jahren. An der Spitze liegen ChildebertI. (511-558) und Gunthram 
(561-593) mit rund 60 Jahren, gefolgt von Chlothar I. (511-560/561) der die 
55 überschritten haben dürfte. Theuderich I. kann die 50 erreicht haben. Im 
Alter von 45-50 Jahren starben Theudebert I. (533-547), Charibert I. 
(561-567), Chilperich I. (561-584) und Chilperich H. (716-721)192. 

Nach einigen Handschriften der Historia Francorum Gregors von Tours 
wurde Chlodwig rund 45 Jahre alt. Im gleichen Alter starb Chlothar H. 
(584-629). Sigibert I. (561-575) starb aetate gnadraginaria. 

Nur wenig unter 40 blieb Theuderich III. (673-690/691), über 30 wohl 
auch Childebert III. (Ende 694-711)193. Die 30 erreichte Chlodomer von Orleans 
(511-524). 

Unter den Merowingern, die das Alter von 30-60 Jahren erreichten, be- 
finden sich sämtliche Könige des 6. Jahrhunderts mit Ausnahme der beiden 
austrasischen Herrscher Theudowald (rund 20 Jahre) und Childebert II. (26 
Jahre). Zieht man in Betracht, daß Chlodomer im Kampf gegen die Burgunden 
fiel, daß Sigibert I. und Chilperich I. ermordet wurden, daß vielleicht auch 
Childebert II. keines natürlichen Todes starb, so war die Lebenserwartung der 
Könige im 6. Jahrhundert relativ hoch (rund 45 Jahre). Dies gilt jedoch nur 
für die regierenden Herrscher. In den Quellen werden von Chlodwig bis zu 
Childebert II. 17 Prinzen - je 1 Sohn Chlodwigs und Chariberts I., 2 Söhne 
Chlodomers, je 3 Söhne Chlothars I. und Gunthrams, 7 Söhne Chilperichs I. - 
genannt, die frühzeitig ums Leben kamen, und zwar 7 auf gewaltsame Weise. 
Da die Zahl der früh ums Leben gekommenen Königssöhne in Wirklichkeit 
gewiß noch höher lag, ist die Lebenserwartung der männlichen Angehörigen 
des Königshauses insgesamt wesentlich niedriger anzusetzen. Unter Ausschluß 
der in albis verstorbenen Kinder könnte sie bei etwa 30 Jahren gelegen haben. 

Von den im 7. und B. Jahrhundert regierenden Merowingern hat außer 
den bereits genannten - Chlothar U. (584-629), Theuderich III. (673-690), 
Childebert III. (694-711) und Chilperich II. (716-721) - nur Dagobert I. die 
Altersgrenze von 30 Jahren knapp überschritten°. Vielleicht ist es kein Zufall, 
daß Chilperich II., der unter ihnen das Höchstalter von knapp 50 Jahren er- 
reichte, die längste Zeit seines Lebens unter dem Namen Daniel im Kloster 
verbrachte und erst im relativ hohen Alter von 41-45 Jahren den Thron be- 
stieg. Vier Könige des 7. Jahrhunderts haben nicht einmal die Grenze der 20 
crreichtlO5. Das Lebensalter der anderen Merowinger des 7. und B. Jahrhunderts 

ioz Da der Vater Childerichs II. um 670 mündig und 675 ermordet wurde, ist Chilpcrich II. wohl 
zwischen 670/671 und 675 geboren worden. 

1Dý Childebert III. wurde anscheinend um 6781679 geboren (vgl. Anm. 70). 
ias Dagobert I. muß 623, als er zum rontors regai und australischen König erhoben wurde, mindestens 15 Jahre alt gewesen sein. Terminus ad quern für seine Geburt wäre dann das Jahr 608. Sein Todes- 

jahr ist kontrovers: 638 oder 639. 
1'J Charibert II. von Toulouse (14 Jahre? ), Sigibert II. (11 Jahre), Chlodwig 111. (15-17 Jahre), Dago- 

bcrt III. (15-17 Jahre). Chlodwig III. (690/691-Ende 694) wurde um oder nach der Mitte des 
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lag zwischen 20 und 30 Jahren19B. Wenn man Chlothar II. (584-629), Theude- 
bert II. (596-612) und Theuderich II. (596-612) in diese Reihe einbezieht, so 
haben 2 die vierzig197,3 die dreißig198 und 3 oder 4 die fünfundzwanzig über- 
schritten'99. Die Lebenserwartung lag im Ganzen bei 23-25 Jahren200. 

Über die Lebenserwartung der Prinzen dieser Periode, die nicht zur Herr- 
schaft gelangten, gestatten die Quellen keine allgemeine Aussage. Chlothars II. 
erstgeborener Sohn Merowech, zwei Söhne Theudeberts II. und zwei Söhne 
Theuderichs II. wurden noch im Kindesalter Opfer der Familienfehden201. Ein 
Sohn Childerichs II. wurde 675 mit den Eltern von revoltierenden Großen um- 
gebracht202. Gewiß gab es auch Prinzen, die am Hof oder in einem Kloster 
lebten und dabei zu Jahren kamen203. Man hört von ihnen i. a. aber nur, wenn 
sie zufällig später zu Königen erhoben wurden. 

Wesentlich länger als die Männer scheinen die Frauen gelebt zu haben, 
wenn sie die mit der Niederkunft verbundenen Gefahren überstanden. Die 
Stammutter Chrodichild starb 548 plena dieru»1201, sie dürfte die 70 erreicht oder 
überschritten haben. Auch Ingoberga, die erste Gattin Chariberts I., wurde 
70 Jahre alt87, und Radegtind dürfte die 70 erreicht haben, als sie 587 im 
Heiligkreuzkloster von Poitiers starb. Theuderichs I. Tochter Theudechild er- 
reichte 75126, Ingitrud, eine nahe Verwandte des Königshauses, sogar 80 Jahre204. 

Brunichild dürfte die 60 überschritten haben, als sie 613 der Rache Chlo- 
thars II. zum Opfer fiel. Das gleiche Alter wird auch die Königin Ultrogotho 
erreicht haben. 

Jahres 677 geboren (vgl. Anm. 48). Dagobert III. (c. Februar 711-Herbst 715) wurde bei seinem 
Regierungsantritt als per, 713 als iurerculur bezeichnet (SCFINEIDER, wie Anm. 3, S. 177) und zeugte 
den Sohn Theuderich IV. Er ist demnach wohl um 713 mündig geworden und um 698 geboren. 
Sigibcrt 111. (6381639-656): 26 Jahre. - Chlodwig H. (638/639-657): 24 Jahre. - Chlothar III. 
(657-673): etwa 23 Jahre (vgl. S. 23). - Childerich II. (662-675): etwa 20 Jahre (vgl. 
S. 23). - Dagobert 11. (675-679): über 23 Jahre. - Theudcrich IV. (721-757): über 
22 Jahre. Theuderich war ein Sohn Chlodwigs III., dürfte also zwischen 713 und 715 geboren 
worden sein (vgl. Anm. 196). - Das Lebensalter des letzten Merowingers Childerich III. (743 bis 
Ende 751) entzieht sich der Berechnung. 
Chlothar II. und Chilperich II. 

19$ Dagobert I., Theuderich III. (vgl. S. 23) und Childebert III. 
iss Theudebert II. (27 Jahre), Theuderich II. (26 Jahre), Sigibert III. (26 Jahre) und vermutlich Dago. 

bert 11. 
Unter Einschluß von Chlothar II., Theudebert I. und Theuderich II. wurde ein Lebensdurchschnitt 

von etwa 24%, unter Ausschluß dieser Herrscher ein Durchschnitt von 22! /2 Jahren errechnet. 
901 Fred. IV 26 (wie Anm. 22) S. 131 und IV 42, S. 142ff. (Merowech, Sohn Chlothars II. ). - Ebd. 

IV 38, S. 139fi: (Merowech, Sohn Theudeberts II. ) und IV 42, S. 141ff. (Chlothar, Sohn Theude- 
bcrts II. ). - Ebd. IV 42 (Sigibert II. und Corbus, Söhne Theuderichs II. ). - Theuderichs Sohn 
Childebert entwischte und war seitdem verschollen. Theuderichs Sohn Mcrowech, den Chlothar II. 
aus der Taufe gehoben hatte, wurde verschont und dem graflo Ingobod in Neuster anvertraut; er 
lebte noch plures pori essrar (Fred. IV 42). Vgl. auch Anm. 203. 

aoz Er hieß Dagobcrt (Vita Lantberti abb. Font. 5 [wie Anm. 69] S. 612) und wurde mit den Eltern in 
St. Germain-des-Pars bestattet: Knüczx (wie Anm. 75) S. 32 Anm. 14,126 und 164. 

20,1 In Bobbin lebte unter Abt Athala (615-626) ein Mönch Mferowech: Vita Columbani II 25 (wie 
Anm. 129) S. 289f3, der mit dem 613 verschonten Sohn Theuderichs II. identisch gewesen sein 
kann. 

m' Hist. Fr. 112. S. 495. 

I 

4" 
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Fredegund, deren Tod Fredegar zu 597 vermerkte, dürfte dagegen nur 
knapp 50 Jahre alt geworden sein205. Ihre Vorgängerin Audovera mag Mitt- 
vierzigerin gewesen sein, als sie 580 trudele morte hingerichtet wurde. 

Von den Königinnen Ingund und Amegund hatten Gregor und Venantius 
keine nähere Kenntnis. Wenn sie vor der Geburt Chramns um 540 gestorben 
sind, haben sie die 30 nur um einige Jahre überschritten - wie Gunthrams 
letzte regina Austrechild, die nach dem Zeugnis ihres Epitaphs mit 32 Jahren 
starb02. Marcatrud, Gunthrams erste Gattin, dürfte knapp 30 Jahre alt geworden 
sein200. Mit rund dreißig Jahren verstarb wohl Chlodoswinth, die Tochter 
Chlothars I. und Gattin des Langobardenkönigs Alboin. 

Gewaltsam ums Leben kam Bilichild, die erste Gattin Theudeberts II., 

wahrscheinlich auch Faileuba, ihre Schwiegermutter, - beide im Alter von 
etwa 20-25 Jahren207. Ingund, die Gattin des unglücklichen westgotischen 
Prätendenten Hermenegild, wurde höchstens 18 Jahrealt. Sie scheint den Strapa- 
zen der Reise nach Constantinopel und dem afrikanischen Klima erlegen zu sein. 
Jung verstorben ist auch ihre Cousine, Gunthrams Tochter Chrodoberga208. 

X. DIE VERWANDTSCHAFT DER KÖNIGINNEN INGUND UND AMEGUND 

Gregor von Tours berichtet ausführlich über eine Dame namens Ingitrud, 
die ein nionasteriuni puellarunr in atrio s. Martini von Tours gegründet hatte und 
dort im März 590 im Alter von etwa 80 Jahren starb. Ingitrud hatte drei Kinder; 

eine Tochter namens Berthegund und zwei Söhne. Einer der Söhne bleibt für 

uns anonym, der andere war Bischof Berthram von Bordeaux (570/77-Ende 
585). Der ungenannte Sohn und die Tochter Berthegund waren ihrerseits 

verheiratet und hatten mehrere Kinder. Berthegund hatte wenigstens einen 
Sohn, der jedoch von Gregor nicht mit Namen genannt wird209. 

Der merowingische Thronprätendent Gundowald benannte 585 Radegund 

von Poitiers und Ingitrud von Tours als Kronzeugen für seine Abstammung 

von Chlothar I. 210. König Gunthram bezeichnete Berthegund als parens mea und 
Berthram als parens ex niatre nostra211. Gunthrams Mutter war die Königin Ingund. 

=05 Ihre Beziehungen zu Chilperich I. datieren von c. 566. 
200 Sie starb, wie oben erörtert, um 565 und dürfte etwas jünger als der um 533 geborene König 

Gunthram gewesen sein. 
207 Childcbert II. starb 596 (Fred IV 16). Er wurde nach Paulus Diaconus mit seiner Gattin (Failcuba) 

vergiftet (Hist. Lang. IV 11 [wie Anm. 65] S. 120). Die Ehe Childeberts II. datiert von 585 oder 
586. Faileuba wird sicher etwas jünger gewesen sein als der Ostern 570 geborene König. - Das 
gleiche Altersverhältnis ist auch für Theudcbert IL und seine erste Gattin Bilichild zu supponieren. 
Theudebert II. wurde 585 geboren, Bilichild 610 umgebracht. 

208 Chrodoberga starb 585/586. Ihr 567 geborener Bruder Chlothar dürfte das erste Kind aus der Ehe 
Guntrams mit Austrechild gewesen sein, die kaum vor 565/566 geschlossen wurde. 

209 Hist. Fr. IX 37, S. 451-454 (Klostergründung in Tours und Angaben zur Familie Ingitruds und 
Berthegunds). Ebd. IX 12, S. 495 (Tod Ingitruds cduaginsimo, ut opiror, anno vitae). 

210 Hist. Fr. VII 37, S. 358. 
211 I-iist. Fr. VIII 3, S. 372 (Gunthram zu Berthram: parent eras nobir ex malre nostra). Ebd. IX 33, 

S. 453 (Parens tnea haec est in bezug auf Berthegund). 
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Die Namensverwandtschaft Ingund-Ingitrud und Ingund-Berthegund erlaubt 
den Schluß, daß die Blutsverwandtschaft auf den beiden Frauen beruhte. Die 
Annahme W. Meyers, daß Ingitrud eine Schwester Ingunds und Arnegunds 
gewesen sei, hat also alle Wahrscheinlichkeit für sich2l2. Zusätzlich ergibt sich 
aus dem Alter Ingitruds (* etwa 510) ein weiteres Argument für das Alter 
Ingunds und den oben ermittelten Ansatz der Geburt ihrer drei ältesten Söhne213. 

Ingitrud wird von Gregor erstmals beiläufig in einem Bericht zum Jahre 
577 erwähnt-14. Sie residierte damals schon als religiosa bei St. Martin von Tours. 
Als sie ihr Frauenkloster gründete, wollte sie ihre Tochter Berthegund als 
Äbtissin einsetzen und forderte sie auf, ihren Gatten zu verlassen. Berthegund 
ging darauf ein, aber Gregor, der seit August 573 Bischof von Tours war, gab 
dem Protest ihres Gatten statt. Drei bis vier Jahre später, um oder bald nach 
581, erging ein weiterer Appell der Mutter an die Tochter. Berthegund erschien 
zu Schiff mit einem Sohn in Tours. Die Mutter schickte sie dann aber zu Bischof 
Berthram von Bordeaux, um sie dem Zugriff des Gatten zu entziehen. 

Als der Gatte bei Berthram von Bordeaux protestierte, hielt dieser ihm 
entgegen, daß seine Schwester sine consilio parentfail geheiratet habe. Der Ein- 
wand verblüfft, da die Ehe schon seit fast 30 Jahren - also seit etwa 551/555 - bestand. Im Juli 585 erreichte der Gatte schließlich durch ein Machtwort König 
Gunthrams, daß Berthram nachgab. Berthegund kehrte trotzdem nicht zu ihm 
zurück, sondern trat nach dem Rat ihres Bruders veste »urtata ac penetentiam 
accepta in das Kloster von Tours ein. 

Hier hielt sie es allerdings nicht lange aus, sondern zog, , 
da ihr Bruder 

Berthram unterdessen verstarb (t etwa Nov. 585), nach Poitiers. Dieser Ent- 
schluß führte zu einem schweren und dauernden Zerwürfnis mit ihrer Mutter. 
Die beiden Frauen stritten um das Erbe des Vaters (Berthegunds) resp. des 
Gatten (Ingitruds). Ingitrud griff dabei sogar zur Gewalt und ließ das Haus 
ihrer Tochter zerstören. Schließlich wandte sie sich an den König. Childebert H. 
sprach ihr und ihren Enkeln, quos de filio uno babebat, drei Viertel des Vermögens 
zu; ein Viertel sollte Berthegund restituiert werden. Aber die Tochter nahm 
den Spruch nicht an. 

Als Ingitrud auf den Tod erkrankte, setzte sie eine neptis, offenbar eine 
Tochter ihres ungenannten Sohnes, zur Äbtissin ein und verbot Berthegund, 
jemals in ihrem Kloster oder über ihrem Grab zu beten215. Berthegund rief 
aber nach dem Tode ihrer Mutter den König an: postnlans, tit ei licerit in locum 
tifatris suae motiasteriuo, regere. Sie erreichte zwar nicht dieses Ziel, erwirkte aber 
von Childebert U. ein neues Urteil, ut res omnes, quas nfater vol pater eius babuerant, 

S1' Wxur z. u I%lm-ER, Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus (Abhandlungen der Königlichen 
Gesellschaft der \\'issenschaften zu Göttingen, Philol. - hist. Kl. NF IV, Nr. 5) Berlin 1901, S. 83. 

us Man könnte darüber hinaus eine erste, noch frühere Vcrsippung von Ingitruds Geschlecht mit 
dem meroQingischen Königshaus in Erwägung ziehen, da Chlodwig seinem ältesten Sohn von 
Chrodichild den Namen Ingomer gab. 

" Hist. Fr. V 21, S. 229. Zum folgenden vgl. Gregors zusammenfassenden Bericht in Hist. Fr. IX 33, 
S. 451-454. 

21s Zum folgenden Hist. Fr. _l' 12, S. 495. 
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suo doininio subiugaret, et quicquid monasterio IiVtr; idis reliquerat, auferretur. Sie ließ 
daraufhin das Kloster ihrer Mutter ausplündern und kehrte nach Poitiers zurück. 

Gregors Geschichte von Ingitrud und Berthegund bricht hier ab. Weitere 
Nachrichten über Ingitruds Nachkommenschaft hat indessen, die Marquise de 
Maille in einer Studie erschlossen, die an Gregors Bericht über die letztwilligen 
Verfügungen des Bischofs Berthram anknüpft216. Berthram von Bordeaux ließ 
kurz vor seinem Tode den Diakon Waldo kommen, qui et ipse in baptismo 
Berthechranrnus vocitattis est, designierte ihn zu seinem Nachfolger und übergab 
ihm omnes conditionis tam testamenti quarr benenreritoru»r siroriur, setzte ihn also zu 
seinem Erben ein. Waldo begab sich zum König Gunthram cum flunleribus et 
consensu civium; dieser verweigerte jedoch seine Zustimmung und nominierte den 
comes Gundegisel - Dodo von Saintes zum Bischof von Bordeaux217. 

In Anbetracht der Hilfe, die Berthram von Bordeaux um 581 seiner 
Schwester Berthegund zuteil werden ließ, liegt die Identifikation des Diakons 
Waldo-Berthram mit dem ungenannten Sohn nahe, der Berthegund um 581 
nach Tours begleitete. Diese Vermutung läßt sich auf eine systematische Unter- 
suchung der in den zeitgenössischen Quellen genannten Personen gleichen 
Namens stützen. 

Ein Diakon Waldo ist sonst nur aus einem Poem bekannt, das Venantius 
zwischen 576 und 584 verfaßte218. Der dort genannte Waldo lebte in Paris, 
stand in vertrauten Beziehungen zu den reges (d. h. wohl zu Gunthram und 
Chlothar II. ), dem Pariser Bischof und dem Abt Droctoveus von St. Germain des 
Pres. Wie die Marquise de Maille nachwies, gehörte der designierte Nachfolger 
Berthrams von Bordeaux nicht dem Klerus von Bordeaux an. Seiner Identi- 
fizierung mit dem Pariser Diakon Waldo steht also nichts entgegen. 

Der Diakon Waldo-Berthram dürfte weiter identisch gewesen sein mit 
dem Pariser Archidiakon Berthram, der 586 zum Bischof von Le Mans erhoben 
wurde219. Berthram von Le Mans gehörte mit Namatius von Orleans zu einer 
Gesandtschaft König Gunthrams, die 588 - unterstützt durch Gesandte Chlo- 
thars II. - im Gebiet von Nantes mit den Bretonen verhandelte220. Er besuchte 
589 eine Synode Gunthrams und unterzeichnete ein Schreiben, das die franko- 
burgundischen Bischöfe in Sachen Chrodieldis von Poitiers an den Episkopat 
der Provinz Bordeaux richteten221. Aus den Nachrichten geht hervor, daß Berth- 
ram sich als neustrischer Bischof dem merowingischen Senior Gunthram ange- 
schlossen hat. Daß er damit das Thronfolgerecht Chlothars II. im Teilreich 
Chilperichs I. in keiner Weise in Frage stellte, geht aus seinem Testament vom 
27. März 616 hervor-21. 

`IB MARQUISE DE MAILLE, Berthchramnus de Bordeaux et Berthchramnus du Mans (MEmoires de 12 
SociEt6 des Antiquaires de France, 1954, S. 123-126). 

217 Hist. Fr. VIII 22, S. 388. 
218 Vcnantius Fortunatus, Carm. IX 13 (wie Anm. 126) S. 217ff. 
ZIe Hist. Fr. VIII 39, S. 405f1. 
220 Hist. Fr. IX 18, S. 431ff. 
221 Hist. Fr. IX 41, S. 468ff. 
222 PARDESSUS (,, vie Anm. 127) I Nr. 230, S. 197 ff. - GusrAtVE Bussox-AaraaoISE LEDRU, Acta ponti- 

ficum Cenomannis in urbe degentium (Archives historiques de Maine II) Le Mans 1901, S. 102-141. 
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Für die Identifizierung Berthrams von Le Mans mit dem Diakon Waldo- 
Berthram ergeben sich aus dem Testament weitere Anhaltspunkte: 

1. Berthram von Le Mans fühlte sich nicht nur der Kirche von Paris, 
sondern auch der dortigen Vinzenzbasilika (St. Germain des Pres) als Grabstätte 
des Bischofs Germanus besonders verbunden. 

2. Er bezeichnete Martin von Tours als seinen peceliaris patromu. Wie die 
Acta pontificum Cenomannensium berichten, hatte er die Tonsur in Tours 
erhaltene . 

3. Die von der Mutter und den mütterlichen Verwandten ererbten Güter 
lagen großenteils im Gebiet von Bordeaux. 

4. In dem leider entstellt überlieferten Namen von Berthrams Vater - 
Bladovic triberno Bessorrun, emendiert in Bladovictis tribunes Bessorum - scheint 
der im 6. Jahrhundert überaus seltene Name Waldo als Bestandteil enthalten 
zu sein. 

Das Testament enthält indessen auch eine Angabe, die gegen die vorge- 
schlagene Identifizierung zu sprechen scheint. Denn Berthram gibt dort an, daß 
er die villa Nijon im Gebiet von Paris durch Chlothar II. erhalten habe, als er 
noch Laie war. Die Schenkung müßte zum frühest möglichen Termin im 
Oktober oder November 584 ausgestellt worden sein, wenn Berthram mit dem 
Pariser Diakon Waldo identisch war und das Gedicht Fortunats auf Waldo noch 
von 584 datiert. Berthram müßte außerdem Ende 584 gleich per saltum zum 
Diakon geweiht worden sein. Eine solche Zusammendrängung der Ereignisse 
erweckt Bedenken. Außerdem stellt sich die Frage, ob so bald nach dem Tode 
Chilperichs I. schon Hoheitsakte im Namen Chlothars H. vorgenommen werden 
konnten, noch dazu im Gebiet von Paris, das doch anscheinend sehr schnell in 
den Einflußbereich Gunthrams geriet. 

Diese Frage wird freilich nicht ausgeräumt, wenn man auf die Identifizierung 
des Pariser Diakons Waldo mit dem Pariser Archidiakon Berthram verzichtet, 
der 586 Bischof von Le Mans wurde. Denn in den Jahren 585 und 586 ist eine 
Verfügungsgewalt der neustrischen Regentschaft über Fiskalvillen des Pariser 
Territoriums noch viel unwahrscheinlicher als in der Übergangszeit des Herbstes 
584. Die Königin Fredegund hat nach dem Tode ihres Gatten den Schwager 
Gunthram ins Reich Chilperichs I. eingeladen. Berthram hat gewiß schon als 
laicus diese Politik gebilligt, da er auch nach dem Auftreten der Spannungen 

von 585/86 noch als Bischof von Le hfans in der Umgebung Gunthrams zu 
finden ist. Daß er dafür noch 584 durch eine Schenkung belohnt wurde,. die im 
Namen Chlothars erging, braucht also nicht zu befremden. 

Daß Waldo-Berthram im Dezember 584 in den Klerus eintrat und dann 

gleich zum Diakon geweiht wurde, ist theoretisch denkbar. Es wäre auch 
darauf hinzuweisen, daß Berthegund sich im Sommer 585 auf den Rat ihres 
Bruders hin entschloß, ins Kloster von Tours einzutreten. Sollte zwischen dem 
Klostereintritt Berthegunds und dem Eintritt ihres vermutlichen Sohnes in den 
Klerus nicht nur ein örtlicher, sondern auch ein zeitlicher Zusammenhang 
bestanden haben, der freilich deutlicher wäre, wenn der jüngere Berthram die 

223 Busso,: -LEau, ebd. S. 98. 
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Tonsur erst in der ersten Hälfte des Jahres 585 erhalten hätte? Kann die untere 
Zeitgrenze für die Edition des 9. Buchs von Fortunats Carmina um einige Monate 

verschoben werden? 
Ein Unbehagen bleibt, solange hier keine Klärung erzielt ist. Indessen stellt 

sich die Frage, ob der Pariser Diakon Waldo nicht nur ein nützliches, sondern 
auch ein unentbehrliches Glied in der von der Marquise de Maille aufgestellten 
Identitätsreihe ist. Ich möchte sie verneinen. Die Indizien für eine Identifizierung 

von Berthegunds ungenanntem Sohn mit dem Diakon Waldo-Berthram, den 
Berthram von Bordeaux zu seinem Erben einsetzte, und dem Pariser Archidiakon 
Berthram, der 586 Bischof von Le Mans wurde, sind so deutlich, daß die Grund- 

these auch ohne die Einbeziehung des Pariser Diakons Waldo aufrecht erhalten 
werden kann. 

Die Untersuchung über die Verwandtschaft der Königinnen Ingund und 
Arnegund soll mit dieser Feststellung abgebrochen werden, obwohl sie erheblich 
weiter geführt werden könnte. Denn das Testament Berthrams von Le Mans 

enthält einen noch ungehobenen Schatz zur Personengeschichte des Merowinger- 

reichs: in ihm werden außer Berthulf und Ermenulf, den Brüdern des Aus- 

stellers, noch eine Fülle näherer und weiterer Verwandter des Bischofs genannt. 
Die Aufbereitung dieses Materials ist nur im Rahmen einer exakten Unter- 

suchung des Berthramtestamentes möglich, die U. Nonn vorbereitet. Die vor- 
liegenden Ausführungen dürften immerhin schon einen Einblick in die weit 
verzweigten Beziehungen eines mit dem Königshaus versippten Optimaten- 

geschlechts bieten. Berthram von Le Mans - dies sei abschließend gesagt - 
verfügte über ein Vermögen von ganz singulären Ausmaßen, das ihm doch 

wohl nicht nur als treuem Helfer Chlothars H. zugewachsen war, sondern ihn 

auch als Angehörigen einer gewiß nur sehr dünnen Schicht ausweist, die zur 
weiteren Verwandtschaft des Königshauses gehörte. 

NACHTRAG 

1. 

Radegund war am Hof Herminafreds ihrem Vetter Amalafrid zärtlich zu- 
getan und erinnerte sich noch um 570 dieser Kinderliebe==;. Sie dürfte daher, 

wie W. Meyer-Speyer gezeigt hat, 531 mindestens 6 Jahre alt gewesen sein. 
Andererseits berichtet Fortunat, daß sie von Chlothar I. 531 nutriendi causa nach 
Athies eingewiesen wurde225. Radegund kann also zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht 15, vermutlich nicht einmal 12 Jahre alt gewesen sein. Ihre Geburt ist 
demnach etwa in die Jahre 520-525 zu datieren. 

Chlothar I. kann Radegund also 531 noch nicht geheiratet haben. W. Meyer- 
Speyer datiert die Trennung von Chlothar auf etwa 550. Obwohl seine Begrün- 

zzs Venantius Fortunatus, Appcndix Carminum Nr. 1,42-64 (wie Anm. 126) S. 272. Dazu MEYER (wir- 
Anm. 212) S. 131-134 und 92ff. 

zs Vita S. Radegundis 12 (wie Anm. 172) S. 365. 
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dung nicht überzeugt226, dürfte er mit diesem Ansatz ungefähr das Richtige 
getroffen haben. Wie oben erwähnt, berief sich der Usurpator Gundowald für 
seine Abstammung von Chlothar auf Radegund von Poitiers und Ingitrud von 
Tours. Das bedeutet wohl, daß Radegund zum Zeitpunkt der Geburt Gundo- 
walds (um 550) noch am Hofe weilte. 

Im Hinblick auf die Geburtsdaten Gunthrams, Sigiberts, Chilperichs, 
Chlodoswinths und Chramns, die alle in das Jahrzehnt 530-540 fallen, ist an- 
zunehmen, daß Radegund die letzte namentlich bekannte regina Chlothars I. war, 
und ihre Heirat nach 540 anzusetzen. Die thüringische Königstochter vollendete 
540 mindestens das 15. vielleicht das 20. Lebensjahr. 

Unsere Ausführungen über die Altersgruppen der Kinder Chlothars I. 
werden durch die Umdatierung der Ehe mit Radegund nicht betroffen. Die 
Ehe mit Guntheuca, von der keine Kinder bekannt sind, genügt, um den Ab- 
stand von etwa 5 Jahren (etwa 525-530) zwischen den älteren und den jüngeren 
Söhnen zu erklären. Eine gewisse Parallele bieten die Beziehungen Chilperichs I. 
zu Fredegund, die 567 abgebrochen und 570 wieder aufgenommen wurden-27. 

2. 

Das Epitaph auf Theudechild ist im vierten Buch der Carmina Fortunats 
überliefert, d. h. in der Gruppe der 8 ersten Bücher, die nach W. Meyer-Speyer 
die Gedichte der Jahre 565/66 bis 576 umfassen und 576 von Fortunat ediert 
wurden==s. Wäre Theudechild nun vor 576 gestorben, so müßte sie spätestens 
um 500 geboren worden sein. Dies ist unmöglich, wenn ihr Großvater Sigis- 
mund die ostgotische Prinzessin Ariadne erst 494 heiratete. Theudechilds Mutter 
Suavegotta kann als Tochter aus dieser Ehe frühestens 495 geboren worden 
sein und frühestens 507/8 geheiratet haben. Nach den Gesetzen der Wahrschein- 
lichkeit sind diese Ansätze noch nach unten zu verschieben, so daß sich für die 
Geburt Theudechilds etwa 512 als Terminus a quo ergibt. 

Fortunats runde Altersangabe von 15 lustra läßt einen gewissen Spielraum 
nach unten, der aber nicht zu weit ausgedehnt werden kann. Es ist kaum an- 
zunehmen, daß der Dichter sich um 1% Jahrzehnte irrte, da er Theudechild per- 
sönlich gekannt hat229. Man ist indessen zu einer solchen Annahme keineswegs 

gezwungen. W. Meyer-Speyer hat selbst gezeigt und überlieferungsgeschichtlich 

z I%fErna (wie Anm. 212) S. 96. Der Versuch Chlothars, Radegund an den Hof zurückzuholen, wird 
von Itf za überzeugend auf etwa 555 datiert. Daß der Wunsch, die Gattin zurückzugewinnen, 
spätestens nach 6 Jahren der Trennung wachgeworden sein kann, leuchtet jedoch nicht ein. 
Chlothar I. trat um 555 in sein 6. Lcbensjahrzehnt und erreichte damit ein Alter, in dem wunder- 
liebe Gefühle bei Männern nicht selten auftreten. Wer möchte das Herz eines Menschen, gar eines 
merowingischen Königs, schon so zu durchschauen, daß er seinen Regungen zeitliche Grenzen 

setzen könnte? 
\\'. METER-SPETER hat gezeigt, daß Galswinth erst nach der Geburt Childcbcrts II., d, h. nach 
Ostern 570 ermordet wurde; M E=R (wie Anm. 212) S. 8, Kommentar zu Carm. VI 5, v. 367E. 

z-'s MEYER (wie Anm. 212) S. 26. Dort auch die Chronologie der übrigen Bücher der Carmina (S. 25ff. ). 
Auch Carm. VI 3 ist Theudechild gewidmet. IMf -Et bemerkt dazu und zu VI 4: �Fortunat hat in 
den Häusern dieser beiden vornehmen Damen Gastfreundschaft genossen und bedankt sich, ehe er 
scheidet, vor größerer Gesellschaft mit diesen Ansprachen" (wie Anm. 212) S. 42. 
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erklärt, daß gelegentlich auch spätere Gedichte in den ersten 8 Büchern er- 
scheinen: so das Stück VII 25, das ursprünglich im zehnten Buch der Carmina 
gestanden haben muß230. 

Das Epitaph Theudechilds (IV 25) gehört wie VII 25 zu den Irrläufern in 
den Carmina Fortunats. Da die von W. Meyer-Speyer erstellte Chronologie der 
Bücher nicht zu beanstanden ist, war sein ursprünglicher Platz in Buch IX 
(Gedichte der Zeit von 577-584) oder in Buch X (Gedichte der Jahre 585/7- 
591). Wenn man den Terminus a quo 512 für die Geburt Theudechilds akzeptiert, 
ist das Epitaph ebenso wie das Gedicht VII 25 dem Buch X zuzuweisen. Viel- 
leicht ist es kein Zufall, daß beide bisher nachgewiesenen Irrläufer gerade aus 
diesem Buch stammten, das erst nach dem Tod Fortunats von seinen Freunden 
zusammengestellt wurde. 

Für den Tod Theudechilds ergäbe sich also mit relativ hoher Wahrschein- 
lichkeit die Spanne 585/7-591, für ihre Geburt die Spanne 510/12-516, die 
im Hinblick auf die runde Altersangabe Fortunats etwas nach unten erweitert 
werden kann. Dieser Ansatz für die Geburt der merowingischen Prinzessin - 
512/16 oder 515/20 - fügt sich gut in die politische Geschichte ein. Theude- 

rich I. hätte dann die Tochter des im Gotenkrieg von 507 verbündeten burgun- 
dischen Thronfolgers, die zugleich eine Enkelin des großen Theoderich war, 
nach dem Friedensschluß mit den Goten bald nach seinem Regierungsantritt im 
Reimser Teilreich (Ende 511) heimgeführt. 

3. 

Nach W. Meyer-Speyer umfaßte das neunte Buch von Fortunats Carmina 
die 

�Gedichte aus den Jahren 577-584, in welchen Poitiers unter der Herrschaft 
des Chilperich von Neustrien stand", das zehnte �Gedichte aus der Zeit, in 

welcher Poitiers wieder zu Austrasien gehörte, also seit 585 oder 587"231. Das 
Kriterium der Abgrenzung ist also hier wie bei der Abgrenzung der Bücher 
1-VIII von IX ein politisches: die Zugehörigkeit von Poitiers zu einem der 
fränkischen Teilreiche. 

Dieses Kriterium ist unscharf, da sich sowohl beim Übergang von Auster 

zu Neuster (Ermordung Sigiberts I. Ende 575, endgültige Besetzung von Tours 

und Poitiers durch Chilperich I. Ende 577) wie beim Übergang von Neuster zu 
Auster eine Art Interregnum ergab. Der `neustrische' König Chilperich I. wurde 
Ende September oder Anfang Oktober 584 ermordet, aber die Verhältnisse in 
Aquitanien blieben infolge der Usurpation Gundowalds und der Einschaltung 
Gunthrams von Frankoburgund zunächst verworren. Gunthram, der Senior des 
Königshauses, zedierte zwar dem austrasischen Neffen Childebert II. die süd- 
gallischen civitates seines Vaters Sigibert I. formell schon im Januar 585, führte 
diese Zusage aber de facto erst nach der Niederschlagung des Gundowald- 
aufstands schrittweise durch-32. Die endgültige Bereinigung aller strittigen Fragen 

20 MEYER (wie Anm. 212) S. 28-29. 
231 Ebd. S. 26. 
232 Hist. Fr. VII 33,5.354; VII 40, S. 363; VIII 12,5.378; VIII 26, S. 390; VIII 45,5.411. Zur 

Einschaltung Gunthrams in Tours und Poitiers vgl. Sctý-EmER (wie Anm. 3) S. 117. 
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zwischen Gunthram einerseits, Brunichild und Childebert II. andererseits erfolgte 
erst am 27.128. November 586 im Vertrag von Andelot. 

Es stellt sich die Frage, wo Fortunat seine Carmina von 585 - und eventuell 
von 586 - einordnete. Unter den Gedichten des zehnten Buches befindet sich 
ein Stück, das offenbar 585 verfaßt wurde, aber in der zweiten Hälfte dieses 
Jahres. Auch andere Indizien sprechen dafür, daß die Niederwerfung Gundo- 

walds resp. die Rückerstattung der austrasischen Exklaven in Aquitanien an 
Childebert II. die zeitliche Grenze zwischen den Büchern IX und X bildete233. 
Für die Datierung der Gedichte des neunten Buches ergibt sich also ein Spiel- 
raum bis Mitte 585. Damit sind die chronologischen Bedenken gegen die Ein- 
beziehung des Pariser Diakons Waldo in die Identitätsreihe Waldo-Berthram 

ausgeräumt, und man kann den Ausführungen der Marquise de Maille in allen 
wesentlichen Punkten zustimmen. 

233 Datierungselemente bieten Carm. X 19, das in den gleichen Zusammenhang gehörige Carm. VII 25 
(siehe oben) und Carm. 17. Carm. X 19 ist ein Glückwunsch an den comet Galactorius zu seinem 
Amtsantritt in Bordeaux; VII 25 ist an den gleichen Adressaten gerichtet, in ihm werden auch 
König Gunthram und der Bischof Gundegisel von Bordeaux erwähnt. Gundegisel war der von 
König Gunthram ernannte Nachfolger des im Oktober oder November 585 verstorbenen Bischofs 
Berthram. Terminus a quo für Carm. VII 25 sind also die beiden letzten Monate dieses Jahres. 
Galactorius ist allem Anschein nach gleichfalls von König Gunthram zum comes von Bordeaux 
erhoben worden. Dies kann nicht vor der Niederwerfung Gundowalds geschehen sein, da Bordeaux 
bei der Teilung des Charibestreiches 567 an Chilperich fiel und Bischof Bcrthram nach Chilperichs 
Tod für den Usurpator Partei nahm. Carm. X 19 datiert also wohl von 585. 
Carm. X 17 ist an einen comes Sigoald gerichtet, der dem australischen König Childebert U. unter- 
stand. MEYER (wie Anm. 212) S. 129 hat ihn wohl mit Recht als den ersten conies von Poitiers nach 
der Rückkehr der Heilar in den australischen Teilreichsverband bezeichnet, aber bei der Interpreta- 
tion des Gedichts keine glückliche Hand gehabt. Die von ihm zitierten Verse: 

pro Cbildebtribi regir florwie Salute 
surgat in solid, qui fuit altar aro. 
fiat ut hint iurenis ralidis robustior annis 

tea riguit proarur, sic sit in orbe nepos 
enthalten eine deutliche Anspielung auf den Eintritt Childeberts in die Mündigkeit und berühren 

sich teilweise wörtlich mit dem oben zitierten Schreiben der Königinmutter Brunichild an die 
Kaiserin. Carmen X 17 dürfte daher wie X 19 noch in der zweiten Hälfte des Jahres 585 verfaßt 
worden sein; keineswegs wird man es später als 586 ansetzen können. 

Aus der zeitlichen Kongruenz der 3 Gedichte -X 19, VII 25, X 17 - scheint sich zu ergeben, daß 
Buch X nicht schon beim Tode Chilperichs 1., sondern erst mit dem definitiven Herrschaftswechsel 
in Aquitanien einsetzte - darin übrigens durchaus analog zu Buch IX. Daraus folgt, daß für 
Buch IX eben dieser Herrschaftswechsel die untere Zeitgrenze war. 


